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(54) Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen mit optimierter Mischspeicherung

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10, 100)
zur Handhabung von Wertscheinen die eine Eingabe-
und Ausgabeeinheit (12), eine Sensoreinheit (14) zur Er-
mittlung der Denomination der eingegebenen Wertschei-
ne, einen Sammelaufnahmebehälter (16) zur Aufnahme
von Wertscheinen aller Denominationen und mindestens
zwei Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) umfasst,
denen mit Hilfe einer Transporteinheit (14) Wertscheine
zuführbar und wieder entnehmbar sind. Ferner ist eine
Steuereinheit (26) vorgesehen, in der für jeden Recyc-
lingaufnahmebehälter (18, 20, 22) gespeichert ist, wel-

che Denomination in ihm aufnehmbar sind. Die Steuer-
einheit (26) ordnet nach der Eingabe eines Wertscheines
in Abhängigkeit der Denomination dieses Wertscheines
und in Abhängigkeit eines vorbestimmten Einzahlungs-
algorithmus dem eingegebenen Wertschein einen Ziel-
speicher zu, in dem dieser aufgenommen wird. Zur Aus-
gabe eines vorbestimmten Betrages ermittelt die Steu-
ereinheit (26) in Abhängigkeit dieses Betrages und in Ab-
hängigkeit eines vorbestimmten Auszahlungsalgorith-
mus, welche Wertscheine welchem Recyclingaufnah-
mebehältern (18, 20, 22) entnommen und ausgegeben
werden sollen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen, die eine Eingabe- und Ausgabe-
einheit zur Eingabe- und Ausgabe von Wertscheinen, eine Sensoreinheit zum Ermitteln der Denomination der einge-
gebenen Wertscheine und eine Transporteinheit zum Transport von Wertscheinen aufweist. Ferner hat die Vorrichtung
einen Sammelbehälter zur Aufnahme von Wertscheinen, wobei dieser Sammelbehälter derart ausgebildet ist, dass in
ihm Wertscheine einer Denomination eines voreingestellten Währungssatzes aufnehmbar sind und dass ihm mit Hilfe
der Transporteinheit nur Wertscheine zuführbar, aber nicht wieder entnehmbar sind. Darüber hinaus sind ein erster und
mindestens ein zweiter Recyclingaufnahmebehälter vorgesehen, denen mit Hilfe der Transporteinheit Wertscheine zu-
führbar sind und aus denen in ihnen aufgenommene Wertscheine wieder entnehmbar sind und mit Hilfe der Trans-
porteinheit der Eingabe- und Ausgabeeinheit zuführbar sind.
[0002] Bei der Vorrichtung handelt es sich insbesondere um einen Geldautomaten, ein automatisches Kassensystem
oder eine automatische Tresorkasse. Bei automatischen Kassensystemen, insbesondere bei automatischen Kassen-
systemen im Niedrigpreissegment, sind häufig weniger Recyclingaufnahmebehälter vorgesehen als es verschiedene
Denominationen des zu handhabenden Währungssatzes gibt. Insbesondere sind im Euro-Raum nicht die notwendigen
sieben Recyclingaufnahmebehälter vorgesehen, sondern lediglich drei Recyclingaufnahmebehälter. Somit ist es nicht
möglich, alle Denominationen sortenrein zu speichern. Unter einer sortenreinen Speicherung wird verstanden, wenn in
einem Recyclingaufnahmebehälter jeweils nur Wertscheine genau einer Denomination aufgenommen sind.
[0003] Eine Möglichkeit ist es, in den drei vorhandenen Recyclingaufnahmebehältern jeweils eine Denomination sor-
tenrein zu speichern und Wertscheine aller weiteren Denominationen in dem Sammelaufnahmebehälter aufzunehmen.
Insbesondere werden auf den drei Recyclingaufnahmebehältern die drei kleinsten Denominationen, also zum Beispiel
5 Euro, 10 Euro und 20 Euro Wertscheine, gespeichert. Problematisch hieran ist, dass zur Auszahlung größerer Geld-
beträge eine hohe Anzahl an Wertscheinen kleiner Denominationen ausgezahlt werden muss, da die Wertscheine mit
den hohen Denominationen in dem Sammelaufnahmebehälter aufgenommen sind und somit nicht wieder ausgegeben
werden können. Dies kann dazu führen, dass die Vorrichtung häufig mit neuen Wertscheinen versorgt werden muss,
um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Ferner kann die Ausgabe einer hohen Anzahl von Wertscheinen zu Un-
zufriedenheit bei den Kunden führen.
[0004] Eine weitere Möglichkeit ist es, dass in einem der Recyclingaufnahmebehälter Wertscheine zweier verschie-
dener Denominationen aufgenommen werden, wobei jeweils alle eingegebenen Wertscheine dieser beiden Denomina-
tionen grundsätzlich diesem Recyclingaufnahmebehälter zugeführt werden, d.h., dass eine starre Verteilung der Wert-
scheine auf die Recyclingaufnahmebehälter nach einer vorgegebenen Verteilungsregel erfolgt. Problematisch hieran
ist, dass, wenn kein Zwischenspeicher vorgesehen ist, nicht jede beliebige Denomination jederzeit ausgezahlt werden
kann, obwohl die Denominationen in dem Recyclingaufnahmebehälter aufgenommen sind, da die Recyclingaufnahme-
behälter, insbesondere die verwendeten Rollenspeicher, eine feste Ausgabereihenfolge nach dem Prinzip "first-in-last-
out" haben. Sofern ein Zwischenspeicher vorgesehen ist, ist es zwar möglich, eine gewisse Anzahl an Wertscheinen
von einem der Recyclingaufnahmebehälter temporär in diesem Zwischenspeicher zu transportieren, damit in der Aus-
gabereihenfolge später angeordnete Wertscheine ausgegeben werden können. Allerdings führt die starre Verteilung
der Wertscheine auf die Recyclingaufnahmebehälter dazu, dass unter Umständen eine sehr große Anzahl an Wert-
scheintransporten notwendig ist, so dass für die Ausgabe des gewünschten Geldbetrages eine lange Zeit benötigt wird.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen anzugeben, mit deren Hilfe
trotz einer geringen Anzahl von Recyclingaufnahmebehältern, eine effektive Einzahlung und Auszahlung von Wertschei-
nen möglich ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0007] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung eine Steuereinheit auf, in der für jeden Recyclingaufnahmebehälter
gespeichert ist, welche Denominationen in ihm aufnehmbar sind, d.h., welche Denomination in ihm aufgenommen
werden sollen. In dem ersten Recyclingaufnahmebehälter sind Wertscheine einer ersten und einer zweiten Denomination
und in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter zumindest Wertscheine einer dritten Denomination aufnehmbar. Die
Steuereinheit ordnet nach der Eingabe eines Wertscheins über die Eingabe- und Ausgabeeinheit in Abhängigkeit der
mit Hilfe der Sensoreinheit ermittelten Denomination und in Abhängigkeit eines vorbestimmten Einzahlungsalgorithmus
dem eingegebenen Wertschein einen Zielspeicher zu, wobei dieser Zielspeicher die Eingabe- und Ausgabeeinheit, der
Sammelaufnahmebehälter oder einer der Recyclingaufnahmebehälter sein kann. Anschließend sortiert die Transportein-
heit den Wertschein zu dem ihm zugewiesenen Zielspeicher. Zur Ausgabe eines voreingestellten Betrages ermittelt die
Steuereinheit in Abhängigkeit dieses Betrages und in Abhängigkeit eines vorbestimmten Auszahlungsalgorithmus, wel-
che Wertscheine welchen Recyclingaufnahmebehältern entnommen und über die Ein- und Ausgabeeinheit ausgegeben
werden sollen, um den voreingestellten Betrag auszuzahlen.
[0008] Durch das Festlegen des Zielspeichers in Abhängigkeit der Denomination und in Abhängigkeit des vorbestimm-
ten Einzahlungsalgorithmus wird erreicht, dass keine starre Verteilung der Wertscheine auf die Aufnahmebehälter erfolgt,
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sondern die Wertscheine jeweils in Abhängigkeit von über den Einzahlungsalgorithmus bestimmten Kriterien optimal
auf die einzelnen Aufnahmebehälter verteilt werden, so dass eine besonders effektive Mischspeicherung erfolgt. Durch
das Festlegen, welcher Wertschein zur Auszahlung des gewünschten Betrages welchem Aufnahmebehälter entnommen
wird, in Abhängigkeit des vorbestimmten Betrages und des vorbestimmten Auszahlungsalgorithmus wird in Zusammen-
spiel mit der effektiven Mischspeicherung aufgrund des Einzahlungsalgorithmus erreicht, dass der gewünschte Betrag
innerhalb möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Wertscheinen und möglichst wenig Wertscheintransporten innerhalb
der Vorrichtung an die Bedienperson der Vorrichtung ausgegeben wird.
[0009] Ferner wird erreicht, dass die Vorrichtung nur verhältnismäßig selten mit neuen Wertscheinen versorgt werden
muss und/oder die Aufnahmebehälter der Vorrichtung nur verhältnismäßig selten entleert werden müssen, so dass der
Aufwand und somit die hiermit verbundenen Kosten reduziert werden.
[0010] Die Vorrichtung weist vorzugsweise mindestens einen dritten Recyclingaufnahmebehälter auf, dem mit Hilfe
der Transporteinheit Wertscheine zuführbar sind und aus dem aufgenommene Wertscheine wieder entnehmbar sowie
mit Hilfe der Transporteinheit der Eingabe- und Ausgabeeinheit zuführbar sind. In dem zweiten Recyclingaufnahmebe-
hälter sind in diesem Fall insbesondere Wertscheine der zweiten und der dritten Denomination und in dem dritten
Recyclingaufnahmebehälter ausschließlich Wertscheine einer vierten Denomination aufnehmbar. Somit erfolgt in dem
ersten Recyclingaufnahmebehälter und dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter jeweils eine Mischspeicherung von
zwei verschiedenen Denominationen und in dem dritten Recyclingaufnahmebehälter eine sortenreine Speicherung einer
Denomination. Somit können in diesem Fall mit Hilfe von nur drei Recyclingaufnahmebehältern vier verschiedene De-
nominationen gespeichert werden, so dass vier Denominationen für die Auszahlung zur Verfügung stehen.
[0011] Bei einer alternativen Ausführungsform können auch mehr als drei Recyclingaufnahmebehälter, beispielsweise
vier, fünf oder sechs Recyclingaufnahmebehälter vorgesehen sein. Ferner ist es auch möglich, dass in mindestens
einem der Recyclingaufnahmebehälter mehr als zwei verschiedene Denominationen, beispielsweise drei verschiedene
Denominationen, aufnehmbar sind. Die Kombination, in welchem der vorgesehenen Recyclingaufnahmebehälter, eine
Mischspeicherung und in welchen eine sortenreine Speicherung erfolgt, kann beliebig variiert werden.
[0012] Der erste Recyclingaufnahmebehälter, der zweite Recyclingaufnahmebehälter und/oder der dritte Recycling-
aufnahmebehälter weisen vorzugsweise jeweils mindestens einen Rollenspeicher zur Aufnahme von Wertscheinen auf.
Bei den Rollenspeichern werden die Wertscheine jeweils zwischen zwei Folienbändern aufgenommen auf eine Wickel-
trommel des Rollenspeichers aufgewickelt, so dass eine platzsparende Speicherung und eine effektive sichere Aufnahme
und Ausgabe der Wertscheine möglich sind. Alternativ können die Recyclingaufnahmebehälter auch in Form von Geld-
kassetten mit Aufnahmebereichen, in denen die Wertscheine als Wertscheinstapel gestapelt aufnehmbar sind, ausge-
bildet sein.
[0013] Der Sammelaufnahmebehälter ist vorzugsweise in Form einer Geldkassette ausgebildet, der einen Aufnah-
mebereich umfasst, in dem die aufgenommenen Wertscheine als ein Wertscheinstapel aufbewahrt werden. Die Wert-
scheine stehen hier insbesondere auf einer ihrer Kanten. Alternativ kann der Sammelaufnahmebehälter auch in Form
mehrerer Geldkassetten ausgebildet sein, wobei in diesem Fall insbesondere ein erstere Teil der Denominationen in
einer ersten Geldkassette und der andere Teil der Denominationen in einer weiteren Geldkassette aufgenommen werden.
[0014] Die Steuereinheit hat insbesondere ein Speicherelement, in dem Programmdaten des Einzahlungsalgorithmus
und Programmdaten des Auszahlungsalgorithmus gespeichert sind. Die Steuereinheit arbeitet bei der Einzahlung eines
Wertscheines die Programmdaten des Einzahlungsalgorithmus und bei der Auszahlung des vorbestimmten Betrages
die Programmdaten des Auszahlungsalgorithmus ab.
[0015] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind in einem Speicherelement der Steuereinheit die ma-
ximale Aufnahmekapazität des Sammelaufnahmebehälters, jeweils die maximale Aufnahmekapazität der Recycling-
aufnahmebehälter, der aktuelle Bestand des Sammelaufnahmebehälters an Wertscheinen, jeweils der aktuelle Bestand
der Recyclingaufnahmebehälter an Wertscheinen und/oder jeweils die Aufnahmereihenfolge der Wertscheine in den
Recyclingaufnahmebehältern gespeichert. Beim Speicherelement kann es sich insbesondere um das gleiche Speicher-
element handeln, in dem auch die Programmdaten des Einzahlungs- und Auszahlungsalgorithmus gespeichert sind.
[0016] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinheit nach der Eingabe eines Wertscheins die Denomination des
eingegebenen Wertscheins mit den Denominationen, die den Recyclingaufnahmebehältern zugeordnet sind, vergleicht
und wenn die Steuereinheit die Bestände der Recyclingaufnahmebehälter mit ihren jeweiligen maximalen Aufnahme-
kapazitäten vergleicht. In Abhängigkeit des Ergebnisses dieser Vergleiche wählt die Steuereinheit einen Recyclingauf-
nahmebehälter als Zielspeicher aus, dessen Bestand geringer als die maximale Aufnahmekapazität ist und in dem
ausschließlich die Denomination des eingegebenen Wertscheines aufgenommen wird. Dadurch wird erreicht, dass ein
eingegebener Wertschein, wenn möglich, in einem Recyclingaufnahmebehälter aufgenommen wird, bei dem eine sor-
tenreine Speicherung erfolgt, so dass sichergestellt ist, dass dieser Wertschein wieder ausgezahlt werden kann, ohne
dass hierfür ggf. in der Auszahlungsreihenfolge weiter vorne liegende Wertscheine erst in einen Zwischenspeicher
transportiert werden müssen.
[0017] Ergeben die Vergleiche dagegen, dass keiner der Recyclingaufnahmebehälter, deren aktueller Bestand gerin-
ger ist als die jeweilige maximale Aufnahmekapazität, ausschließlich die Denomination des eingegebenen Wertscheins
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zugeordnet ist, so wählt die Steuereinheit vorzugsweise einen Recyclingaufnahmebehälter als Zielspeicher aus, dessen
Bestand geringer ist als die maximale Aufnahmekapazität und dem die Denomination des eingegebenen Wertscheines
und mindestens eine weitere Denomination zugeordnet ist, sofern die Vergleiche ergeben, dass mindestens einer der
Recyclingaufnahmebehälter diese Kriterien erfüllt. Dadurch wird erreicht, dass, sofern kein Recyclingaufnahmebehälter
vorgesehen ist, in dem die eingegebenen Denomination sortenrein gespeichert wird, und/oder wenn bei dem Recyc-
lingaufnahmebehälter, in dem die eingegebenen Denomination sortenrein gespeichert wird, die maximale Aufnahme-
kapazität bereits erreicht ist, der eingegebene Wertschein in einem Recyclingaufnahmebehälter gespeichert wird, in
dem eine Mischspeicherung erfolgt, die u.a. die Denomination des eingegebenen Wertscheins umfasst. Somit steht der
Wertschein nach wie vor für eine Auszahlung zur Verfügung, allerdings müssen ggf. vor der Auszahlung andere Wert-
scheine in einen Zwischenspeicher transportiert werden.
[0018] Ferner ist es vorteilhaft, dass, wenn die Vergleiche der Bestände mit den Aufnahmekapazitäten und der De-
nomination des eingegebenen Wertscheins mit den den Recyclingaufnahmebehältern zugeordneten Denominationen
ergeben, dass keinem der Recyclingaufnahmebehälter die Denomination des eingegebenen Wertscheins zugeordnet
ist und/oder dass bei keinem der Recyclingaufnahmebehälter, denen die Denomination des eingegebenen Wertscheins
zugeordnet ist, der aktuelle Bestand geringer als die jeweilige Aufnahmekapazität ist, die Steuereinheit den Sammel-
aufnahmebehälter als Zielspeicher für den eingegebenen Wertschein festlegt. Dadurch wird erreicht, dass, der Wert-
schein nicht in einem Recyclingaufnahmebehälter aufgenommen wird, der nicht für die Denomination des eingegebenen
Wertscheins vorgesehen ist, so dass die planmäßige Verteilung der einzelnen Denominationen auf die Recyclingauf-
nahmebehälter aufrechterhalten wird. Nach der Aufnahme in dem Sammelaufnahmebehälter steht der eingegebene
Wertschein allerdings nicht mehr für eine Auszahlung zur Verfügung.
[0019] Die Steuereinheit legt insbesondere die Eingabe- und Ausgabeeinheit als Zielspeicher für den eingegebenen
Wertschein fest, sofern die Vergleiche ergeben, dass bei keinem der Recyclingaufnahmebehälter, denen die Denomi-
nation der eingegebenen Wertscheins zugeordnet ist, der aktuelle Bestand geringer ist als die jeweilige maximale
Aufnahmekapazität und sofern der aktuelle Bestand des Sammelaufnahmebehälters nicht gleich seiner maximalen
Aufnahmekapazität ist. Da in diesem Fall der Sammelaufnahmebehälter keine weiteren Wertscheine mehr aufnehmen
kann, wird der eingegebene Wertschein wieder zur Eingabe- und Ausgabeeinheit transportiert und somit wieder an die
Bedienperson, die den Wertschein eingegeben hat, zurückgegeben.
[0020] Bei einer alternativen Ausführungsform kann der Wertschein in diesem Fall auch einem der Recyclingaufnah-
mebehälter zugeführt werden, dem eigentlich die Denomination dieses Wertscheins nicht zugeordnet ist. Die erste
Alternative hat den Vorteil, dass die Verteilung der Denominationen auf die Recyclingaufnahmebehälter aufrechterhalten
wird. Die zweite Alternative dagegen hat den Vorteil, dass der Wertschein nicht wieder ausgegeben werden muss und
somit die Bedienperson die gewünschte Eingabe des Wertscheins tatsächlich auch durchführen kann. Allerdings wird
durch die Aufnahme des Wertscheins in einem Recyclingaufnahmebehälter, der eigentlich nicht für die Aufnahme von
Wertscheinen dieser Denomination bestimmt ist, bewirkt, dass die volle Funktionsfähigkeit der Vorrichtung nicht mehr
gewährleistet ist.
[0021] Bei der Vorrichtung handelt es sich insbesondere um einen Geldautomaten, eine automatische Tresorkasse
oder ein automatisches Kassensystem. Bei einem Geldautomaten handelt es sich insbesondere um einen Recycling-
geldautomaten, in den s Wertscheine eingegeben und aus dem Wertscheine ausgegeben werden können. Die einge-
gebenen Wertscheine werden der Vorrichtung somit insbesondere als Einzahlung auf ein Konto der Bedienperson
zugeführt, wohingegen durch die Ausgabe von Wertscheinen eine Auszahlung erfolgt. Wenn es sich bei der Vorrichtung
dagegen um ein automatisches Kassensystem handelt, wird mit Hilfe einer Erfassungseinheit, beispielsweise eines
Barcodescanners, ein zu bezahlender Geldbetrag zum Bezahlen von ausgewählten Waren ermittelt, der über die Eingabe
von Wertscheinen beglichen werden soll. In diesem Fall handelt es sich bei dem vorbestimmten Betrag, der ausgezahlt
werden soll, insbesondere um einen Wechselgeldbetrag.
[0022] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform legt die Steuereinheit in einem ersten Schritt die Eingabe-
und Ausgabeeinheit als Zielspeicher für den eingezahlten Wertschein fest. Anschließend vergleicht die Steuereinheit
in einem zweiten Schritt den aktuellen Bestand des Sammelaufnahmebehälters mit dessen maximaler Aufnahmekapa-
zität und legt den Sammelaufnahmebehälter dann als Zielspeicher für den eingegebenen Wertschein fest, wenn dieser
Vergleich ergibt, dass der aktuelle Bestand kleiner ist als die maximale Aufnahmekapazität des Sammelaufnahmebe-
hälters.
[0023] Anschließend prüft die Steuereinheit in einem dritten Schritt, ob die Denomination des eingegebenen Wert-
scheines eine Denomination ist, die dem ersten Recyclingaufnahmebehälter zugeordnet ist und legt den ersten Recyc-
lingaufnahmebehälter als Zielspeicher fest, wenn die Denomination des eingegebenen Wertscheins dem ersten Recyc-
lingaufnahmebehälter zugeordnet ist und wenn der aktuelle Bestand des ersten Recyclingaufnahmebehälters geringer
ist als seine maximale Aufnahmekapazität. Ergibt der Vergleich in dem dritten Schritt dagegen, dass dies nicht der Fall
ist, so belässt die Steuereinheit den Sammelaufnahmebehälter als Zielspeicher.
[0024] Anschließend überprüft die Steuereinheit in einem vierten Schritt, ob die Denomination des eingegebenen
Wertscheins eine der Denominationen ist, die in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter aufnehmbar sind, und ob der
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aktuelle Bestand geringer ist als die maximale Aufnahmekapazität des zweiten Aufnahmebehälters. Anschließend legt
die Steuereinheit in einem fünften Schritt den zweiten Recyclingaufnahmebehälter als Zielspeicher fest, wenn der vierte
Schritt ergeben hat, dass die Denomination des eingegebenen Wertscheines eine der Denominationen ist, die dem
zweiten Recyclingaufnahmebehälter zugeordnet ist, und wenn dessen aktuelle Bestand geringer ist als seine maximale
Aufnahmekapazität und wenn im dritten Schritt nicht der erste Recyclingaufnahmebehälter als Zielspeicher festgelegt
wurde.
[0025] Wenn im dritten Schritt der erste Recyclingaufnahmebehälter jedoch als Speicher festgelegt wurde und wenn
der Vergleich im vierten Schritt ergeben hat, dass die Denomination des eingegebenen Wertscheine eine der dem
zweiten Recyclingaufnahmebehälter zugeordnete Denominationen ist und der aktuelle Bestand des zweiten Recycling-
aufnahmebehälters geringer ist als seine maximale Aufnahmekapazität, so wählt die Steuereinheit denjenigen der beiden
Recyclingaufnahmebehälter als Zielspeicher aus, dem weniger verschiedene Denominationen zugeordnet sind. Erfolgt
in einem der beiden Aufnahmebehälter eine sortenreine Speicherung der Denomination der eingegebenen Wertscheine
und in dem anderen eine Mischspeicherung, so wird, sofern die maximale Aufnahmekapazität dieses sortenreinen
Recyclingspeichers noch nicht erreicht ist, auf jeden Fall dieser Recyclingaufnahmebehälter als Zielspeicher festgelegt.
[0026] Wenn der Vergleich im dritten Schritt ergeben hat, dass der Recyclingaufnahmebehälter nicht als Zielspeicher
für den eingegebenen Wertschein festgelegt wurde, und wenn der Vergleich im vierten Schritt ergibt, dass die einge-
gebene Denomination eine der dem zweiten Aufnahmebehälter zugeordneten Denominationen ist und dass der aktuelle
Bestand des zweiten Recyclingaufnahmebehälters geringer ist als seine maximale Aufnahmekapazität, so wählt die
Steuereinheit als Zielspeicher für den eingegebenen Wertschein auf jeden Fall den zweiten Recyclingaufnahmebehälter
aus.
[0027] Hat im zweiten Schritt der Vergleich des Bestands des Sammelaufnahmebehälters mit dessen maximalen
Aufnahmekapazität ergeben, dass die maximale Aufnahmekapazität bereits erreicht ist, so wird mit dem Schritt drei
fortgefahren, ohne dass der Sammelaufnahmebehälter als Zielspeicher festgelegt wurde, d.h., dass zu Beginn des
dritten Schrittes nach wie vor die Ein- und Ausgabeeinheit als Zielspeicher festgelegt ist.
[0028] Für mindestens einen der Recyclingaufnahmebehälter, denen mindestens zwei Denominationen zugeordnet
sind, ist vorzugsweise für mindestens eine bevorzugte Denomination in der Steuereinheit ein Überdeckungswert vor-
eingestellt, der angibt, wie viele Wertscheine einer anderen als der bevorzugten Denomination in die Ausgabereihenfolge
dieses Recyclingaufnahmebehälters vor dem in der Ausgabereihenfolge ersten Wertschein der bevorzugten Denomi-
nation angeordnet sein dürfen. Die Steuereinheit wählt diesen Recyclingaufnahmebehälter nur dann als Zielspeicher
für den Wertschein einer von der bevorzugten Denomination abweichenden Denomination aus, wenn durch die Aufnahme
dieses Wertscheines in diesem Recyclingaufnahmebehälter der Überdeckungswert nicht überschritten wird. Durch den
Überdeckungswert wird sichergestellt, dass zur Ausgabe eines Wertscheins der bevorzugten Denomination maximal
so viele Wertscheine einer anderen Denomination in einen Zwischenspeicher oder den Sammelaufnahmebehälter trans-
portiert werden müssen, wie dies durch den Überdeckungswert angegeben ist. Somit wird sichergestellt, dass mit einer
akzeptablen Anzahl von Wertscheintransporten die bevorzugte Denomination ausgegeben werden kann. Als bevorzugte
Denomination wird insbesondere eine Denomination gewählt, die erfahrungsgemäß häufig für die Auszahlung benötigt
wird. Der Überdeckungswert hat insbesondere einen Wert zwischen drei und zehn, vorzugsweise einen Wert von fünf.
[0029] Es ist vorteilhaft, wenn die Steuereinheit, wenn sie anhand der Bestände, der zugeordneten Denominationen
und des Überdeckungswert nicht eindeutigen einen Zielspeichers festlegen kann, denjenigen der beiden Recyclingauf-
nahmebehälter als Zielspeicher festlegt, der den kürzeren Transportweg beim Transport der Wertscheine von der Ein-
gabe- und Ausgabeeinheit zu diesem Recyclingaufnahmebehälter hat. Hierzu ist in der Steuereinheit insbesondere für
jeden Recyclingaufnahmebehälter die Länge des Transportweges gespeichert. Alternativ kann auch lediglich eine Rei-
henfolge der Recyclingaufnahmebehälter gespeichert sein, wobei die Recyclingaufnahmebehälter in dieser Reihenfolge
derart geordnet sind, dass sie aufsteigend oder absteigend nach der Länge des Transportweges sortiert sind.
[0030] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform legt die Steuereinheit mit Hilfe des Auszahlungsalgorithmus
in Abhängigkeit der Abweichung des Gesamtwertes der zur Auszahlung bestimmten Wertscheine von dem vorbestimm-
ten Betrag, der Anzahl der zum Auszahlen des vorbestimmten Betrages bzw. des von diesem Betrages entsprechend
abweichenden Gesamtbetrages der zur Auszahlung bestimmten Wertscheine auszugebende Wertscheine, der Anzahl
der zur Ausgabe des vorbestimmten Betrages notwendigen Wertscheintransporte innerhalb der Vorrichtung und/oder
der Bestände der Recyclingaufnahmebehälter an Wertscheinen der verschiedenen Denominationen fest, welche Wert-
scheine welchen Recyclingaufnahmebehältern entnommen und über die Eingabe- und Ausgabeeinheit ausgegeben
werden. Insbesondere legt die Steuereinheit derart fest, welche Wertscheine welchen Recyclingaufnahmebehälter ent-
nommen und ausgegeben werden, dass der vorbestimmte Betrag möglichst genau ausgezahlt wird, für die Auszahlung
des vorbestimmten Betrages möglichst wenig Wertscheine ausgegeben werden müssen, für die Auszahlung des vor-
bestimmten Betrages möglichst wenig Wertscheine innerhalb der Vorrichtung transportiert werden müssen und/oder
möglichst viele Wertscheine von Denominationen ausgegeben werden, von denen verglichen mit der maximalen Auf-
nahmekapazität, ein hoher Bestand aktuell vorhanden ist. Hierdurch wird erreicht, dass die Vorrichtung möglichst lange
betrieben werden kann, ohne dass Wertscheine von einem Werttransportunternehmen nachgefüllt oder entsorgt werden
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müssen. Zum anderen wird hierdurch erreicht, dass die Ausgabe des vorbestimmten Betrages mit möglichst wenig
Wertscheine möglichst zeitnah erfolgt.
[0031] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinheit in Abhängigkeit der Bestände der Recyclingaufnahmebehälter
mindestens zwei mögliche Wertscheinbündel ermittelt, mit deren Hilfe der bestimmte Betrag zumindest näherungsweise,
vorzugsweise exakt, auszahlbar ist, und wenn die Steuereinheit in Abhängigkeit mindestens eines voreingestellten
Kriteriums aus den ermittelten möglichen Wertscheinbündeln ein optimales Wertscheinbündel ermittelt. Die Steuereinheit
steuert die Transporteinheit derart an, dass diese die Wertscheine des ermittelten optimalen Wertscheinbündels zur
Eingabe- und Ausgabeeinheit transportiert.
[0032] Es ist besonders voreilhaft, wenn die Steuereinheit alle bei den aktuellen Beständen der Recyclingaufnahme-
behälter möglichen Wertscheinbündel ermittelt. Hierzu ist in der Steuereinheit insbesondere ein Kombinatorik-Algorith-
mus gespeichert, mit dessen Hilfe auf einfache Weise alle möglichen Kombinationen von ausgebbaren Wertscheinen
ermittelt werden können. Durch die Auswahl des optimalen Wertscheinbündels in Abhängigkeit des voreingestellten
Kriteriums wird erreicht, dass der gleiche vorbestimmte Betrag nicht immer zwangsläufig in der gleichen Stücklung
ausgegeben wird, sondern dass die Stücklung durch die aktuellen Kriterien an die aktuellen Bestände der Vorrichtung
angepasst wird, so dass die Vorrichtung seltener mit neuen Wertscheinen versorgt werden muss.
[0033] Unter einem Wertscheinbündel wird in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden, dass die Steuerein-
heit exakt ermittelt, welcher Wertschein aus welchem Recyclingaufnahmebehälter ausgezahlt werden soll. Die Informa-
tionen über die möglichen Wertscheinbündel enthalten somit nicht ausschließlich die Stücklung, sondern die exakte
Position der auszuzahlenden Wertscheine in den einzelnen Recyclingaufnahmebehältern.
[0034] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird das optimale Wertscheinbündel aus dem möglichen
Wertscheinbündel anhand von mehreren Kriterien ermittelt, so dass eine noch bessere Festlegung erfolgen kann.
[0035] Als das Kriterium bzw. die Kriterien werden insbesondere die Abweichung des Gesamtwertes des jeweiligen
möglichen Wertscheinbündels von dem vorbestimmten Betrag, die Anzahl der Wertscheine des jeweiligen möglichen
Wertscheinbündels, die Anzahl an zur Ausgabe der Wertscheine des jeweiligen möglichen Wertscheinbündels notwen-
digen Wertscheintransporte innerhalb der Vorrichtung und/oder die Bestände der Recyclingaufnahmebehälter an Wert-
scheinen der verschiedenen Denominationen verwendet. Das optimale Wertscheinbündel wird hierbei insbesondere
derart ausgewählt, dass sein Gesamtwert dem vorbestimmten Betrag entspricht, möglichst wenig Wertscheine ausge-
geben werden müssen, möglichst wenig Wertscheintransporte notwendig sind und/oder möglichst wenig Wertscheine
einer Denomination, von der nur noch wenig Wertscheine vorhanden sind, ausgegeben werden. Durch die Berücksich-
tigung dieser vier Kriterien wird zum einen sichergestellt, dass die Vorrichtung selten mit neuen Wertscheinen befüllt
werden muss und trotzdem der vorbestimmte Betrag derart ausgegeben wird, dass der Kunde möglichst wenig Wert-
scheine erhält, wie es in der Regel von den Kunden gewünscht ist.
[0036] Unter einem Wertscheintransport wird der Transport eines Wertscheines zwischen dem Eingabe- und Ausga-
befach, dem Sammelaufnahmebehälter und/oder den Recyclingaufnahmebehältern verstanden. Somit stellen die Wert-
scheintransporte bei der Auszahlung des vorbestimmten Betrages insbesondere zum einen die Transporte von Wert-
scheinen von den Recyclingaufnahmebehältern zu den Eingabe- und Ausgabeeinheiten dar, also den Transport der
auszuzahlenden Wertscheine, und zum anderen die Transporte von Wertscheinen von den Recyclingaufnahmebehältern
zu einem Zwischenspeicher und/oder dem Sammelaufnahmebehälter, damit die Wertscheine des optimalen Wertschein-
bündels auch ausgegeben werden können.
[0037] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinheit in Abhängigkeit mindestens eines voreingestellten Gültigkeits-
merkmales für mindestens ein mögliches Wertscheinbündel ermittelt, ob es sich bei dem möglichen Wertscheinbündel
um ein gültiges Wertscheinbündel handelt. Die Steuereinheit ermittelt insbesondere für alle ermittelten möglichen Wert-
scheinbündel jeweils ihre Gültigkeit und berücksichtigt ausschließlich die gültigen Wertscheinbündel bei der Ermittlung
des optimalen Wertscheinbündels. Somit müssen die nicht gültigen Wertscheinbündel erst gar nicht bei der Ermittlung
des optimalen Wertscheinbündels berücksichtigt werden, so dass der Aufwand erheblich reduziert wird.
[0038] Als Gültigkeitsmerkmale verwendet die Steuereinheit insbesondere den Gesamtwert des jeweiligen möglichen
Wertscheinbündels und/oder die Anzahl an Wertscheine des jeweiligen Wertscheinbündels. Die Steuereinheit klassifi-
ziert das jeweilige mögliche Wertscheinbündel nur dann als gültiges Wertscheinbündel, wenn sein Gesamtwert höchstens
so groß wie der vorbestimmte Betrag ist und/oder seine Anzahl an Wertscheinen höchstens so groß wie ein voreinge-
stellter Grenzwert ist. Somit wird sichergestellt, dass kein Wertscheinbündel ausgegeben wird, dessen Gesamtwert
größer als der vorbestimmte Betrag, also größer als der gewünschte Betrag der Bedienperson, ist und dass die auszu-
gebenden Wertscheine auf den Grenzwert begrenzt sind.
[0039] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ermittelt die Steuereinheit das optimale Wertscheinbündel
derart, dass der Gesamtwert dieses Wertscheinbündels dem voreingestellten Betrag entspricht. Damit wird sichergestellt,
dass nach Möglichkeit die Bedienperson auch den gewünschten Betrag ausbezahlt bekommt.
[0040] Wenn mehrere mögliche Wertscheinbündel den voreingestellten Betrag haben, wählt die Steuereinheit insbe-
sondere dasjenige dieser möglichen Wertscheinbündel als optimales Wertscheinbündel aus, das die geringste Anzahl
an Wertscheinen aufweist. Hierzu vergleicht die Steuereinheit insbesondere die Anzahl an Wertscheinen der einzelnen
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Wertscheinbündel.
[0041] Wenn es auch mehrere mögliche Wertscheinbündel gibt, die nicht nur den voreingestellten Betrag haben,
sondern auch die gleiche geringste Anzahl an Wertscheinen aufweisen, ist es vorteilhaft, wenn die Steuereinheit das-
jenige dieser möglichen Wertscheinbündel als optimales Wertscheinbündel auswählt, bei dem zur Ausgabe der Wert-
scheine des Wertscheinbündels die wenigsten Wertscheintransporte notwendig sind.
[0042] Somit wird erreicht, dass, sofern möglich, das Wertscheinbündel ausgegeben wird, dessen Gesamtwert den
gewünschten Betrag entspricht und möglichst wenige Wertscheine umfasst und in kurzer Zeit zusammengestellt werden
kann.
[0043] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ermittelt die Steuereinheit, insbesondere mit Hilfe eines
Kombinatorik-Algorithmus, in einem ersten Schritt ein erstes gültiges Wertscheinbündel und legt dieses erste Wert-
scheinbündel als temporär bestes Wertscheinbündel fest. Das temporär beste Wertscheinbündel ist hierbei während
dieses Verfahrensablaufes jeweils dasjenige Wertscheinbündel, das von den bis zu diesem Zeitpunkt in dem Verfahren
ermittelten Wertscheinbündel nach den voreingestellten Kriterien das beste Wertscheinbündel darstellt.
[0044] In einem zweiten Schritt überprüft die Steuereinheit, ob ein weiteres gültiges Wertscheinbündel existiert. Wenn
dies der Fall ist, so vergleicht die Steuereinheit das weitere gültige Wertscheinbündel in einem dritten Schritt mit dem
temporär besten Wertscheinbündel und ermittelt in Abhängigkeit des voreingestellten Kriteriums bzw. der voreingestell-
ten Kriterien, welches der beiden Wertscheinbündel bezogen auf das Kriterium bzw. die Kriterien besser ist. In einem
vierten Schritt legt die Steuereinheit das weitere gültige Wertscheinbündel als temporär bestes Wertscheinbündel fest,
wenn der Vergleich im dritten Schritt ergeben hat, dass das weitere gültige Wertscheinbündel besser als das vor dem
Vergleich temporär beste Wertscheinbündel ist. Ansonsten hält die Steuereinheit an dem bis dahin temporär beste
Wertscheinbündel unverändert fest. Der zweite, dritte und vierte Schritt werden so lange von der Steuereinheit wiederholt,
bis kein weiteres gültiges Wertscheinbündel mehr mit Hilfe des Kombinatorik-Algorithmus ermittelt werden kann. An-
schließend legt die Steuereinheit das zu diesem Zeitpunkt beste temporäre Wertscheinbündel als optimales Wertschein-
bündel fest, das anschließend ausgezahlt wird.
[0045] Bei dem zuvor beschriebenen Verfahren wird schrittweise ein neues gültiges Wertscheinbündel ermittelt und
auf Grundlage der Kriterien verglichen, ob dieses besser ist als das zuvor als bestes von den zuvor ermittelten Wert-
scheinbündeln eingestufte Wertscheinbündel. So wird schrittweise eine Annäherung an das optimale Wertscheinbündel
ermittelt, so dass das optimale Wertscheinbündel mit möglichst geringem Aufwand ermittelt werden kann.
[0046] Ferner ist es vorteilhaft, wenn der erste Recyclingaufnahmebehälter als Zwischenspeicher dient, in dem bei
der Auszahlung des voreingestellten Betrags Wertscheine zwischengespeichert werden, die nicht für die Auszahlung
bestimmt sind, aber in der Auszahlungsreihenfolge eines der Recyclingaufnahmebehälters vor einem für die Auszahlung
bestimmten Wertschein angeordnet sind. Bei einer alternativen Ausführungsform kann auch ein separater Zwischen-
speicher vorgesehen sein. Ebenfalls ist es möglich, dass einer der anderen Recyclingaufnahmebehälter als Zwischen-
speicher dient. Ebenso können auch mehrere Recyclingaufnahmebehälter als Zwischenspeicher verwendet werden.
[0047] Die Transporteinheit transportiert vorzugsweise diejenigen Wertscheine eines nicht als Zwischenspeicher die-
nenden Recyclingaufnahmebehälters, die in der Ausgabereihenfolge dieses Recyclingaufnahmebehälters vor einem
Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnet sind, zunächst in den Zwischenspeicher und nach der Ent-
nahme zumindest aller Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels, die in diesen Recyclingaufnahmebehälter auf-
genommen sind, wieder von dem Zwischenspeicher zurück in die Recyclingaufnahmebehälter. Insbesondere erfolgt
der Rücktransport von dem Zwischenspeicher in die Recyclingaufnahmebehälter erst nachdem alle Wertscheine des
optimalen Wertscheinbündels zur Eingabe- und Ausgabeeinheit transportiert werden. Alternativ kann der Rücktransport
auch schrittweise für jeden Recyclingaufnahmebehälter nach der Entnahme der Wertscheine des optimalen Wertschein-
bündels dieses Recyclingaufnahmebehälters erfolgen.
[0048] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist in der Steuereinheit die jeweilige Ausgabereihenfolge
der Recyclingaufnahmebehälter gespeichert. Die Steuereinheit ermittelt für jeden Recyclingaufnahmebehälter, welche
Wertscheine dieses Recyclingaufnahmebehälters zur Ausgabe des optimalen Wertscheinbündels entnommen werden
müssen. Die Steuereinheit steuert die Transporteinheit derart an, dass diese die Wertscheine des optimalen Wertschein-
bündels zur Eingabe- und Ausgabeeinheit und die Wertscheine, die in einem von dem Zwischenspeicher verschiedenen
Recyclingaufnahmebehälter aufgenommen sind und in der Ausgabereihenfolge dieses Recyclingaufnahmebehälters
vor einem Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnet sind, in den Zwischenspeicher transportiert. Sind
in dem Recyclingaufnahmebehälter mehrere Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels angeordnet und sind zwi-
schen diesen Wertscheinen andere nicht zum optimalen Wertscheinbündel gehörende Wertscheine angeordnet, so
werden, nachdem der in der Ausgabefolge als erstes angeordnete Wertschein des optimalen Wertscheinbündels zur
Ein- und Ausgabeeinheit transportiert wurde, die zwischen den Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeord-
neten Wertscheine in den Zwischenspeicher transportiert, bevor anschließend dann auch der in der Ausgabereihenfolge
nach dem ersten Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnete weitere Wertschein des optimalen Wert-
scheinbündels in die Eingabe- und Ausgabeeinheit transportiert werden kann.
[0049] Nach der Entnahme der Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels werden die Wertscheine, die zur Aus-
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zahlung des optimalen Wertscheinbündels in den Zwischenspeicher transportiert wurden, mit Hilfe der Transporteinheit
insbesondere wieder jeweils in diejenigen Recyclingaufnahmebehälter zurück transportiert, aus denen sie zuvor ent-
nommen worden sind. Bei einer alternativen Ausführungsform können die im Zwischenspeicher transportierten Wert-
scheine auch nach den gleichen Kriterien, wie dies für einen eingezahlten Wertschein erfolgt, auf die Recyclingaufnah-
mebehälter verteilt werden. Dies hat den Vorteil, dass eine optimale Verteilung über die Recyclingaufnahmebehälter
erfolgt und insbesondere die Verteilung an die geänderte Ausgabereihenfolge der einzelnen Recyclingaufnahmebehälter
angepasst wird.
[0050] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Ausgabe der Wertscheine derart, dass die Steu-
ereinheit die Transporteinheit zunächst derart ansteuert, dass die Wertscheine des Zwischenspeichers, die in der Aus-
gabereihenfolge des Zwischenspeichers vor einem Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnet sind, in
den Sammelaufnahmebehälter transportiert werden. Anschließend steuert die Steuereinheit die Transporteinheit derart
an, dass diese die Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels, die im Zwischenspeicher angeordnet sind, zur Ein-
und Ausgabeeinheit transportiert. Wenn auf diese Weise schrittweise alle Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels
dem Zwischenspeicher entnommen sind, steuert die Steuereinheit die Transporteinheit derart an, dass die Wertscheine
des zweiten Recyclingaufnahmebehälters, die in der Ausgabereihenfolge des zweiten Recyclingaufnahmebehälters vor
einem Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnet sind, in den Zwischenspeicher transportiert.
[0051] Anschließend wird dieser Wertschein des optimalen Wertscheinbündels dem zweiten Recyclingaufnahmebe-
hälter entnommen und zur Eingabe- und Ausgabeeinheit transportiert. Nachdem auf diese Weise die Wertscheine des
optimalen Wertscheinbündels, die in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter aufgenommen sind, in die Ein- und Aus-
gabeeinheit transportiert wurden, steuert die Steuereinheit die Transporteinheit derart an, dass diese die zuvor von dem
zweiten Recyclingaufnahmebehälter in den Zwischenspeicher transportierten Wertscheine wieder in den zweiten Re-
cyclingaufnahmebehälter zurücktransportiert. Die von dem Zwischenspeicher, also dem ersten Recyclingaufnahmebe-
hälter, in den Sammelaufnahmebehälter transportierten Wertscheine verbleiben zwangsläufig in diesem. Auf diese
Weise wird erreicht, dass zunächst die Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels, die in dem Zwischenspeicher
aufgenommen sind, in die Ein- und Ausgabeeinheit transportiert werden, so dass möglichst wenige Wertscheine dem
Sammelaufnahmebehälter zugeführt werden müssen und möglichst viele Wertscheine noch für eine spätere Auszahlung
zur Verfügung stehen.
[0052] Wenn mehr als zwei Recyclingaufnahmebehälter vorgesehen sind, erfolgt das zuvor beschriebene Verfahren
insbesondere schrittweise für die weiteren Recyclingaufnahmebehälter, bevor anschließend die in den Zwischenspeicher
transportierten Wertscheine auf die jeweiligen Recyclingaufnahmebehälter wieder verteilt werden.
[0053] Ferner ist es vorteilhaft, wenn für den Zwischenspeicher eine Befüllgrenze voreingestellt ist, und wenn die
Steuereinheit einen eingegebenen Wertschein höchstens dann den Zwischenspeicher, also dem ersten Recyclingauf-
nahmebehälter, als Zielspeicher zuordnet, wenn der aktuelle Bestand des Zwischenspeichers geringer ist als diese
Befüllgrenze. Die Befüllgrenze ist hierbei geringer als die maximale Aufnahmekapazität es Zwischenspeichers gewählt,
so dass durch die Berücksichtigung dieser Befüllgrenze bei der Verteilung der eingegebenen Wertscheine auf die
einzelnen Recyclingaufnahmebehälter sichergestellt wird, dass eine vorbestimmte Kapazität des Zwischenspeichers
für die Zwischenspeicherung von Wertscheinen frei bleibt.
[0054] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, die die Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen in Zusammenhang mit den beigefügten Figuren näher erläutert.
[0055] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen gemäß einer ersten
Ausführungsform;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen gemäß einer zweiten
Ausführungsform;

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Ermitteln eines Zielspeichers für einen eingegebenen Wertschein;

Fig. 4 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Bestimmten eines optimalen Wertscheinbündels;

Fig. 5 eine Tabelle einer Konfiguration der Vorrichtung nach Figur 2;

Fig. 6 eine Tabelle einer Ausgangsbefüllung der Aufnahmebehälter der Vorrichtung nach Figur 2;

Fig. 7 eine Tabelle der Befüllung der Aufnahmebehälter nach der Einzahlung eines Wertscheinbündels;

Fig. 8 eine Tabelle der notwendigen Wertscheintransporte zur Auszahlung eines ersten vorbestimmten Betrages;
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Fig. 9 eine Tabelle der notwendigen Wertscheintransporte zur Auszahlung eines zweiten voreingestellten Betrages;

Fig. 10 eine Tabelle der notwendigen Wertscheintransporte zur Ausgabe eines dritten vorbestimmten Betrages; und

Fig. 11 eine Tabelle der notwendigen Wertscheintransporte zur Auszahlung eines vierten vorbestimmten Betrages.

[0056] In Figur 1 ist eine schematische Darstellung einer Vorrichtung 10 zur Handhabung von Wertscheinen dargestellt.
Bei der Vorrichtung 10 handelt es sich insbesondere um einen Geldautomaten, in den sowohl Wertscheine eingezahlt
als auch eingezahlte Wertscheine wieder ausgezahlt werden können. Solche Geldautomaten 10 sind insbesondere
auch als Recyclinggeldautomaten bekannt. Alternativ kann es sich auch um ein automatisches Kassensystem handeln,
in das zur Bezahlung von ausgesuchten Waren Wertscheine durch den Kunden und/oder eine Kassiererin eingegeben
werden und über das ein Wechselgeldbetrag und/oder ein gewünschter Auszahlungsbetrag ausgegeben werden kann.
[0057] Die Vorrichtung 10 weist eine Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 auf, über die einzuzahlende Wertscheine ein-
gegeben und auszuzahlende Wertscheine ausgegeben werden können. Ferner hat die Vorrichtung 10 eine Sensoreinheit
14, mit deren Hilfe die Echtheit der eingegebenen Wertscheine ermittelt werden kann und mit deren Hilfe die Denomination
der eingegebenen Wertscheine ermittelt wird.
[0058] Ferner weist die Vorrichtung 10 einen Sammelaufnahmebehälter 16, einen ersten Recyclingaufnahmebehälter
18 und einen zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 auf. Die Wertscheine sind mit Hilfe einer Transporteinheit 24
zwischen der Eingabe- und Ausgabeeinheit 12, der Sensoreinheit 14, dem Sammelaufnahmebehälter 16 sowie den
Recyclingaufnahmebehältern 18, 20 transportierbar.
[0059] Ferner hat die Vorrichtung 10 eine Steuereinheit 26, mit deren Hilfe die Transporteinheit 24, die Aufnahmebe-
hälter 16 bis 20, die Sensoreinheit 14 und/oder die Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 steuerbar sind.
[0060] Der Sammelaufnahmebehälter 16 ist derart ausgebildet, dass in ihm Wertscheine aller Denominationen eines
vorbestimmten Währungssatzes, der mit Hilfe der Vorrichtung 10 gehandhabt werden soll, aufnehmbar sind, aber die
einmal in den Sammelaufnahmebehälter 16 aufgenommenen Wertscheine nicht wieder für eine Zahlung entnommen
werden können. Der Sammelaufnahmebehälter 16 kann nur manuell geleert werden, wozu eine Tresortür des Tresores,
in dem die Aufnahmebehälter 16 bis 20 vorzugsweise aufgenommen sind, geöffnet werden muss und der Sammelauf-
nahmebehälter 16 entnommen werden muss. Eine Ausgabe von Wertscheinen des Sammelaufnahmebehälters 16 über
die Ein- und Ausgabeeinheit 12 ist nicht möglich. Der Sammelaufnahmebehälter 16 ist insbesondere in Form einer
Geldkassette ausgebildet, in der die aufgenommenen Wertscheine in Form eines Wertscheinstapels aufgenommen sind
und insbesondere auf ihren Kanten stehend auf einer Auflagefläche aufliegen. Alternativ kann der Sammelaufnahme-
behälter 16 auch mehrere Geldkassetten umfassen.
[0061] Die Recyclingaufnahmebehälter 18, 20 sind derart ausgebildet, dass in ihnen Wertscheine aufnehmbar sind
und die aufgenommenen Wertscheine auch wieder ausgegeben werden können. Somit können die Wertscheine wieder
über die Ein- und Ausgabeeinheit 12 ausgezahlt werden, so dass ein Recycling der Wertscheine möglich ist. Die Re-
cyclingaufnahmebehälter 18, 20 weisen jeweils einen Rollenspeicher 28, 30 auf, auf den die die in dem jeweiligen
Recyclingaufnahmebehälter 18, 20 aufgenommenen Wertscheine zwischen zwei Folienbändern aufgenommen auf einer
Wickeltrommel aufgewickelt gespeichert werden. Über ein entsprechendes Aufwickeln und Abwickeln der Folienbänder
können die Wertscheine auf einfache Weise aufgenommen und auch wieder ausgegeben werden. Somit stehen für ein
Auszahlung von Wertscheinen über die Vorrichtung 10 lediglich diejenigen Wertscheine zur Verfügung, die in den
Recyclingaufnahmebehältern 18, 20 aufgenommen sind. Hierbei weisen die gezeigten Aufnahmebehälter 18, 20 jeweils
eine feste Ausgabereihenfolge auf, die angibt, in welcher Reihenfolge die aufgenommenen Wertscheine in dem Recyc-
lingaufnahmebehälter 18, 20 zwangsläufig entnommen werden müssen. Bei den Rollenspeichern 28, 30 erfolgt die
Ausgabe insbesondere nach dem Prinzip "first-in-last-out" (FILO).
[0062] In Figur 2 ist eine schematische Darstellung einer Vorrichtung 100 zur Handhabung von Wertscheinen gemäß
einer zweiten Ausführungsform dargestellt. Elemente mit gleichem Aufbau oder gleicher Funktion sind mit denselben
Bezugszeichen bezeichnet.
[0063] Die Vorrichtung 100 gemäß der zweiten Ausführungsform unterscheidet sich von der Vorrichtung 10 gemäß
der ersten Ausführungsform dadurch, dass drei Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 vorgesehen sind. Bei weiteren
alternativen Ausführungsformen können auch noch mehr als drei Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22, insbesondere
vier, fünf, sechs oder sieben Recyclingaufnahmebehälter 18, 20, 22 vorgesehen sein, in denen jeweils Wertscheine
aufnehmbar sind und aufgenommene Wertscheine wieder ausgebbar sind.
[0064] Die im Folgenden dargelegten Ausführungen über die Steuerung der Vorrichtung 10, 100 sowie über die
Verfahren, die während der Eingabe eines Wertscheins und zur Ausgabe von Wertscheine abgearbeitet werden, be-
ziehen sich auf beide Ausführungsformen. Zur Vereinfachung der Darstellung wird im Folgenden auf die zweite Aus-
führungsform, also der Vorrichtung 100 mit drei Rollenspeichern 18 bis 22 Bezug genommen. Die Ausführungen gelten
entsprechend auch für die Ausführungsform mit nur zwei Recyclingaufnahmebehältern 18, 20 sowie für Vorrichtungen
10, 100 mit mehr als drei Recyclingaufnahmebehältern 18, 20, 22.
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[0065] In der Steuereinheit 26 ist für jeden der Recyclingaufnahmebehälter 18, 20, 22 gespeichert, Wertscheine
welcher Denominationen in ihm aufgenommen werden sollen. Hierbei sind in mindestens einem der Recyclingaufnah-
mebehälter 18, 20, 22 Wertscheine zweier verschiedener Denominationen aufnehmbar, so dass in diesen Recycling-
aufnahmebehältern 18, 22 eine Mischspeicherung von Wertscheinen erfolgt. Auf diese Weise wird, verglichen mit einer
sortenreinen Speicherung, d.h., dass in einem Recyclingaufnahmebehälter 18, 20, 22 jeweils nur Wertscheine genau
einer Denomination aufgenommen werden, erreicht, dass, obwohl nur drei Recyclingaufnahmebehälter 18, 20, 22 vor-
gesehen sind, mehr als drei Denominationen wieder ausgegeben werden können. In dem ersten Recyclingaufnahme-
behälter 18 sind insbesondere Wertscheine einer ersten und einer zweiten Denomination, in dem zweiten Recycling-
aufnahmebehälter 20 Wertscheine der zweiten und einer dritten Denomination und in dem dritten Recyclingaufnahme-
behälter 22 Wertscheine einer vierten Denomination aufnehmbar. Bezogen auf einen Euro-Währungssatz werden in
dem ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 insbesondere 5 r und 10 r Wertscheine, in dem zweiten Recyclingaufnah-
mebehälter 20 insbesondere 10 r und 20 r Wertscheine und in dem dritten Recyclingaufnahmebehälter 22 ausschließlich
50r Wertscheine aufgenommen.
[0066] Alle Wertscheine, die eine Denomination haben, die von den vier Denominationen, die in den Recyclingauf-
nahmebehältern 18, 20, 22 aufnehmbar sind, abweicht, werden in dem Sammelaufnahmebehälter 16 aufgenommen
und stehen für eine Auszahlung nicht wieder zur Verfügung. Bezogen auf den Euro-Währungssatz werden 100 r, 200
r und 500 r Wertscheine, die über die Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 eingegeben wurden, in den Sammelaufnah-
mebehälter 16 transportiert und in diesem aufbewahrt bis der Sammelaufnahmebehälter 16 manuell entleert wird.
[0067] Um bei einer Mischspeicherung von Wertscheinen in einem Recyclingaufnahmebehälter 18, 20 auch einen
Wertscheinen derjenigen Denominationen, die in der Ausgabereihenfolge nicht an der ersten Stelle angeordnet ist,
ausgeben zu können, ist es notwendig, die in der Ausgabereihenfolge vor dem ersten Wertschein der gewünschten
Denomination angeordneten Wertscheine aus dem Recyclingaufnahmebehälter 18, 20 zu entnehmen. Bei dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel dient daher der erste Recyclingaufnahmebehälter 18 auch als Zwischenspeicher, d.h.,
dass bei einer Auszahlung Wertscheine, die nicht ausgezahlt werden sollen, aber aufgrund ihrer Position in der Ausga-
bereihenfolge der anderen Recyclingaufnahmebehälter 20, 22 entnommen werden müssen, vorübergehend in dem
ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 zwischengespeichert werden und anschließend wieder in den Recyclingaufnah-
mebehälter 20, 22 zurück transportiert werden, in dem sie ursprünglich aufgenommen waren. Bei einer alternativen
Ausführungsform kann auch der zweite Recyclingaufnahmebehälter 20 und/oder der dritte Recyclingaufnahmebehälter
22 als Zwischenspeicher dienen. Ferner ist alternativ möglich, dass auch mehrere Recyclingaufnahmebehälter 18, 20,
22 als Zwischenspeicher genutzt werden, insbesondere dass die Wertscheine, die nicht ausgegeben werden sollen,
beliebig zwischen den Recyclingaufnahmebehältern 18, 20, 22 transportiert werden, um die Auszahlung eines in der
Auszahlungsreihenfolge an einer hinteren Stelle angeordneten Wertscheines zu ermöglichen.
[0068] Die Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 sowie der Sammelaufnahmebehälter 16 weisen jeweils eine maxi-
male Aufnahmekapazität auf, die die Anzahl der maximal in dem Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 bzw. im Sam-
melaufnahmebehälter 16 aufnehmbaren Wertscheine angibt. Die jeweiligen Aufnahmekapazitäten sind insbesondere
ebenfalls in der Steuereinheit 26 gespeichert. Ferner ist in der Steuereinheit 26 jeweils der aktuelle Bestand der Recyc-
lingaufnahmebehälter 18, 20, 22 und des Sammelaufnahmebehälters 16 gespeichert, wobei zumindest bei den Recyc-
lingaufnahmebehältern 18, 20, 22, in denen eine Mischspeicherung erfolgt, nicht nur die Anzahl der aufgenommenen
Wertscheine, sondern auch deren Reihenfolge in dem jeweiligen Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 gespeichert ist,
so dass jederzeit Kenntnis besteht, an welcher Stelle der Ausgabereihenfolge ein Wertschein welcher Denomination
angeordnet ist.
[0069] In der Steuereinheit 26 ist insbesondere für jeden Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 eine einstellbare
Konfiguration gespeichert, in der für jeden Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 zumindest die dem jeweiligen Recyc-
lingaufnahmebehälter 18 bis 22 zugeordneten Denominationen sowie die maximale Aufnahmekapazität der jeweiligen
Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 festgelegt ist.
[0070] Bei dem als Zwischenspeicher dienenden Recyclingaufnahmebehälter 18, also beim ersten Recyclingaufnah-
mebehälter 18, kann zusätzlich noch der Wert eines Umschichtungspuffers gespeichert sein, der angibt, wie viele
Wertscheine in dem Zwischenspeicher 18 mindestens für das Zwischenspeichern von Wertscheinen aufgenommen
werden können. Der Umschichtungspuffer gibt somit die Differenz zwischen der maximalen Aufnahmekapazität des
Zwischenspeichers und einer Befüllgrenze an, wobei die Befüllgrenze denjenigen Bestand angibt, mit dem der Zwi-
schenspeicher maximal mit dauerhaft zu speichernden Wertscheinen befüllt wird. Der Umschichtungspuffer gibt somit
die mindestens zwischenspeicherbaren Wertscheine in dem Zwischenspeicher 18 an.
[0071] Darüber hinaus kann für mindestens einen derjenigen Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22, in dem eine
Mischspeicherung erfolgt, in der Konfiguration dieses Recyclingaufnahmebehälters 18 bis 22 in der Steuereinheit ge-
speichert sein, welche der in dem jeweiligen Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 aufnehmbaren Denominationen eine
bevorzugte Denomination ist. In diesem Fall ist insbesondere ein Überdeckungswert voreingestellt, der angibt, wie viele
Wertscheine einer anderen als dieser bevorzugten Denomination in der Ausgabereihenfolge des entsprechenden Re-
cyclingaufnahmebehälters 18 bis 22 vor dem in der Ausgabereihenfolge gesehen ersten Wertschein der bevorzugten
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Denomination angeordnet sein dürfen. Bei der bevorzugten Denomination handelt es sich insbesondere um eine De-
nomination, die häufig ausgegeben werden muss. Durch den Überdeckungswert soll sichergestellt werden, dass zur
Ausgabe eines Wertscheines dieser bevorzugten Denomination maximal die durch den Überdeckungswert angegebene
Anzahl an Wertscheinen anderer Denominationen in den Zwischenspeicher transportiert werden muss. Der Wert des
Umschichtungspuffers ist insbesondere größer als der Überdeckungswert.
[0072] In Figur 3 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Bestimmen des Zielspeichers für einen über die Ein-
und Ausgabeeinheit 12 eingegebenen Wertschein dargestellt. Nachdem das Verfahren im Schritt S10 gestartet wurde,
wird im Schritt S12 zunächst grundsätzlich für alle eingegebenen Wertscheine die Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 als
Zielspeicher festgelegt. Der Zielspeicher gibt hierfür denjenigen Aufnahmebehälter 12, 16, 18 bis 22 an, in dem der
eingegebene Wertschein nach dem Ablauf des Verfahrens nach Figur 3 aufgenommen werden soll.
[0073] Im Schritt S14 wird der in der Steuereinheit 26 gespeicherte aktuelle Bestand des Sammelaufnahmebehälters
16 mit der maximalen Aufnahmekapazität des Sammelaufnahmebehälters 16 verglichen. Ergibt der Vergleich, dass die
maximale Aufnahmekapazität des Sammelaufnahmebehälters 16 noch nicht erreicht ist, so wird im Schritt S16 der
Sammelaufnahmebehälter 16 als Zielspeicher für den eingegebenen Wertschein festgelegt. Danach wird im Schritt S18
einer der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 ausgewählt, um zu überprüfen, ob der Wertschein in diesem Recyc-
lingaufnahmebehälter 18 bis 22 aufgenommen werden soll. Wurde die Schritt S14 ermittelt, dass der maximale Bestand
des Sammelaufnahmeaufnahmebehälters 16 bereits erreicht ist, so wird direkt mit dem Schritt S18 fortgefahren, d.h.,
dass zunächst die Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 als Zielspeicher beibehalten wird.
[0074] Die Auswahl des Recyclingaufnahmebehälters 18 bis 22 im Schritt S18 folgt insbesondere in einer voreinge-
stellten Reihenfolge der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22. Insbesondere wird zunächst der erste Recyclingaufnah-
mebehälter 18 ausgewählt. Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Auswahl des Recyclingaufnahmebehälters
18 bis 22 auch zufällig oder nach einem voreingestellten Algorithmus erfolgen.
[0075] Im anschließenden Schritt S20 wird ermittelt, ob der eingegebene Wertschein in dem ausgewählten Recyc-
lingaufnahmebehälter 18 bis 22 überhaupt aufnehmbar ist. Hierzu wird insbesondere zunächst überprüft, ob der aus-
gewählte Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 bereits vollständig befüllt ist, d.h., der aktuelle Bestand wird mit seiner
maximalen Aufnahmekapazität verglichen. Ferner wird verglichen, ob die Denomination des eingegebenen Wertscheins,
die insbesondere über die Sensoreinheit 14 ermittelt wurde, eine der Denominationen ist, die dem ausgewählten Re-
cyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 zugeordnet sind. Ergibt einer der beiden Vergleiche, dass die maximale Aufnahme-
kapazität bereits erreicht ist und/oder dass die Denomination des eingegebenen Wertscheins keiner der dem ausge-
wählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 zugeordneten Denominationen entspricht, so ist der Wertschein in dem
ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 nicht aufnehmbar und das Verfahren wird mit dem Schritt S22
fortgesetzt.
[0076] Sofern für den ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 eine der in ihm aufnehmbaren Denomina-
tionen als bevorzugte Denomination voreingestellt ist und sofern der eingegebene Wertschein nicht der bevorzugten
Denomination entspricht, wird ferner im Schritt S20 überprüft, ob durch die Aufnahme des eingegebenen Wertscheins
in den ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 der Überdeckungswert überschritten würde. Ist dies der
Fall, so ist der eingegebene Wertschein ebenfalls nicht in dem ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22
aufnehmbar und das Verfahren wird ebenfalls im Schritt S22 fortgesetzt.
[0077] Wenn es sich bei dem ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 um den Zwischenspeicher handelt,
d.h., bei den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 und 2 um den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 handelt,
wird von der Steuereinheit 26 ferner überprüft, ob durch die Aufnahme des eingegebenen Wertscheins in dem ausge-
wählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 die Befüllgrenze überschritten würde, d.h. ob der Umschichtungspuffer
unterschritten würde. Ist dies der Fall, so wird das Verfahren ebenfalls mit dem Schritt S22 fortgesetzt, d.h., dass auch
in diesem Fall der Wertschein nicht in dem ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 aufnehmbar ist.
[0078] Ferner kann im Schritt S20 auch überprüft werden, ob der eingegebene Wertschein echt ist und ob der einge-
gebene Wertschein recyclingfähig ist. Diese Überprüfung erfolgt insbesondere mit Hilfe von über die Sensoreinheit S14
ermittelten Merkmalen des Wertscheins. Sollte es sich ergeben, dass der Wertschein nicht echt ist und/oder das der
Wertschein nicht recyclingfähig ist, so ist der Wertschein ebenfalls nicht in dem ausgewählten Recyclingaufnahmebe-
hälter 18 bis 22 aufnehmbar und das Verfahren wird ebenfalls mit dem Schritt S22 fortgesetzt. Die Überprüfung der
Echtheit und/oder der Recyclingfähigkeit des eingegebenen Wertscheins kann auch bereits vor dem Start des Verfahrens
zum Ermitteln des Zielspeichers erfolgen. In diesem Fall ist im Schritt S20 keine entsprechende Überprüfung notwendig.
[0079] Nur wenn im Schritt S20 ermittelt wurde, dass der ausgewählte Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 nicht
vollständig befüllt ist, die Denomination des eingegebenen Wertscheines eine der dem ausgewählten Recyclingaufnah-
mebehälter 18 bis 22 zugeordneten Denominationen entspricht, die Banknote echt und recyclingfähig ist, durch die
Aufnahme der Banknote in ausgewählten Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 nicht der Wert des ggf. voreingestellten
Überdeckungspuffers überschritten wird und durch die Aufnahme des eingegebenen Wertscheins in dem ausgewählten
Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 nicht der ggf. voreingestellte Umschichtungspuffer unterschritten wird, wird das
Verfahren mit dem Schritt S24 fortgesetzt.



EP 2 590 148 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0080] Im Schritt S24 wird der ausgewählte Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 mit dem bisher als Zielspeicher
festgelegten Aufnahmebehälter 12, 16, 18, 20, 22 verglichen und anhand von voreingestellten Kriterien ermittelt, ob der
ausgewählte Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 "besser" als der bisherige Zielspeicher ist.
[0081] Als Kriterium wird insbesondere als erstes verglichen, ob in dem Zielspeicher und in dem ausgewählten Re-
cyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 jeweils eine sortenreine Speicherung der Denomination des eingegebenen Wert-
scheins oder eine Mischspeicherung erfolgt. Ein Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22, in dem die Denomination sor-
tenrein gespeichert wird, wird hierbei jeweils einem Aufnahmebehälter 18 bis 22 vorgezogen, in dem eine Mischspei-
cherung erfolgt, das heißt, dass derjenige Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 als der bessere Zwischenspeicher
ermittelt wird, bei dem eine sortenreine Speicherung erfolgt.
[0082] Kann anhand dieses Kriteriums nicht ermittelt werden, ob der ausgewählte Recyclingaufnahmebehälter 18 bis
22 oder der bisher als Zwischenspeicher festgelegte Aufnahmebehälter 12, 16, 18 bis 22 die bessere Wahl ist, so wird
in einem nächsten Schritt für die zu vergleichenden Aufnahmebehälter verglichen, ob es eine bevorzugte Denomination
und entsprechend ein Überdeckungswert voreingestellt sind. Hierbei dient derjenige Recyclingaufnahmebehälter 18 bis
22 als bessere Wahl, bei dem keine bevorzugte Denomination und kein Überdeckungswert voreingestellt sind bzw. bei
dem der Überdeckungswert den Wert 0 hat. Es wird derjenige Aufnahmebehälter 18 bis 22 als besserer Zielspeicher
ausgewählt, bei dem also kein Überdeckungswert voreingestellt ist.
[0083] Kann auch anhand dieses Kriteriums nicht ermittelt werden, welcher der beiden zu vergleichenden Aufnahme-
behälter 12, 16, 18 bis 22 der bessere Zielspeicher ist, so wird in einem nächsten Schritt die Länge des jeweiligen
notwendigen Transportwege zum Transport der eingehenden Wertscheins von der Ein- und Ausgabeeinheit 12 zu den
zu vergleichen Recyclingaufnahmebehältern 18 bis 22 miteinander verglichen. Hierbei gilt derjenige Aufnahmebehälter
12, 16, 18 bis 22 als bessere Wahl, der einen kürzeren Transportweg aufweist.
[0084] Wenn im Schritt S24 ermittelt wurde, dass der ausgewählte Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 der bessere
Zwischenspeicher ist, so wird dieser Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 als Zwischenspeicher festgelegt und das
Verfahren im Schritt S22 fortgesetzt. Ist dagegen der bisher festgelegte Zielspeicher die bessere Wahl, so wird das
Verfahren direkt im Schritt S22 fortgesetzt, ohne dass die Festlegung des Zielspeichers verändert wird.
[0085] Im Schritt S22 wird durch die Steuereinheit 26 ermittelt, ob ein weiterer noch nicht zuvor ausgewählter Recyc-
lingaufnahmebehälter 18 bis 22 vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, so wird im Schritt S28 einer der noch nicht zuvor
ausgewählten und verglichenen Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 ausgewählt und das Verfahren wieder im Schritt
S20 fortgesetzt. Ergibt der Schritt S22 dagegen, dass bereits alle vorhandenen Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22
zuvor ausgewählt und als möglicher Zielspeicher mit den bisher geltenden Zielspeicher in den Schritten S20 und S24
verglichen wurden, so wird das Verfahren im Schritt S30 fortgesetzt, in dem der Transport des Wertscheins in dem
festgelegten Zielspeicher erfolgt. Anschließend wird das Verfahren im Schritt S32 beendet.
[0086] Durch das zuvor beschriebene Verfahren zur Ermittlung des Zielspeichers wird erreicht, dass auf einfache
Weise mit geringem Aufwand der eingegebene Wertschein sofern möglich, in einem Recyclingaufnahmebehälter 18 bis
22 gespeichert wird, in dem eine sortenreine Speicherung von Wertscheinen dieser Denomination erfolgt. Sollte dies
nicht möglich sein, wird der Wertschein in einem Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 gespeichert, in dem eine Misch-
speicherung, die die Denomination des eingegebenen Wertscheins umfasst, erfolgt. Sollte auch dieses nicht möglich
sein, wird der eingegebene Wertschein in den Sammelaufnahmebehälter 16 aufgenommen. Sollte der Wertschein
dagegen aufgrund der vorgenannten Kriterien in keinem der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 und auch nicht im
Sammelaufnahmebehälter 16 aufnehmbar sein, so wird er in die Ein- und Ausgabeeinheit 12 transportiert und wieder
an die Bedienperson ausgegeben.
[0087] Durch diese Verteilung der Wertscheine auf die einzelnen Aufnahmebehälter 16 bis 22 nach den zuvor be-
schriebenen Kriterien wird sichergestellt, dass die Wertscheine für eine effektive Auszahlung, wie dies im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren 4 bis 11 beschrieben wird, zur Verfügung stehen und dadurch eine einfache und schnelle
Auszahlung möglich ist. Ferner wird durch die zuvor beschriebene Verteilung der Wertscheine in Abhängigkeit der
genannten Kriterien, also einer variablen Zuordnung der Wertscheine zu den einzelnen Recyclingaufnahmebehältern
18 bis 22 erreicht, dass die Vorrichtung 10, 100 nur selten entleert werden muss, wodurch der Aufwand und die hiermit
verbunden Kosten reduziert werden.
[0088] Bei einer alternativen Ausführungsform können in den Schritten S20 und/oder S24 auch nur ein Teil der zuvor
beschriebenen Kriterien für die Ermittlung, ob ein Wertschein überhaupt in dem ausgewählten Recyclingaufnahmebe-
hälter 18 bis 22 aufnehmbar ist bzw. zur Festlegung des besseren Zielspeichers verwendet werden. Alternativ können
auch noch weitere Kriterien angewandt werden.
[0089] Bei einer alternativen Ausführungsform der Erfindung kann der Sammelaufnahmebehälter 16 auch nicht in
einem eigenen Schritt S14 vor dem Überprüfen der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 in den Schritten S20 und S24
vorab als möglicher Zielspeicher überprüft werden, sondern genauso wie die Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22
behandelt werden. In diesem Fall entfallen die Schritte S14 und S16 und es ist notwendig, im Schritt S24 als Kriterium
für die bessere Wahl zusätzlich als ersten Schritt vor den anderen Kriterien zu überprüfen, ob es sich bei dem Aufnah-
mebehälter 16 bis 22 um einen Sammelaufnahmebehälter 16 oder einem Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 handelt.
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Hierbei gilt jeder gültige Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 als die bessere Wahl gegenüber einem Sammelaufnah-
mebehälter 16.
[0090] In Figur 4 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens für die Auszahlung eines gewünschten vorbestimmten
Betrages dargestellt, wobei im Folgenden zunächst in Zusammenhang mit Figur 4 der allgemeine Ablauf beschrieben
wird, bevor anschließend die zugrundliegenden mathematischen Methoden beschrieben werden.
[0091] Der vorbestimmte Betrag ist in dieser Anmeldung insbesondere derjenige Betrag, der von einer Bedienperson
der Vorrichtung 10, 100 gewünscht wird, d.h., derjenige Betrag, der ausgezahlt werden soll. Der vorbestimmte Betrag
wird in diesem Fall insbesondere durch die Bedienperson mit Hilfe einer nicht dargestellten Eingabeeinheit der Vorrich-
tung 10, 100 eingegeben. Handelt sich bei der Vorrichtung 10, 100 um ein automatisches Kassensystem, so kann es
sich bei dem vorbestimmten Betrag auch um einen Wechselgeldbetrag handeln, der von der Steuereinheit 26 aufgrund
des zum Bezahlen eines zu bezahlenden Betrages eingegebenen Wertscheinen automatisch ermittelt wird.
[0092] Nachdem das Verfahren im Schritt S100 gestartet wurde, wird im Schritt S102 ein temporär bestes Wertschein-
bündel als undefiniert festgelegt. Die Auszahlung des gewünschten Betrages kann, wie zuvor beschrieben, nur mit Hilfe
von Wertscheinen erfolgen, die in den Recyclingaufnahmebehältern 18 bis 22 aufgenommen sind, In der Regel kann
ein gewünschter Betrag hierbei durch unterschiedliche Stücklungen ausgegeben werden. Insbesondere durch die Misch-
speicherung ist es ferner möglich, dass die Zusammensetzung der gleichen Stücklung auch durch unterschiedlich
physische Wertscheine möglich ist, d.h., dass zur Ausgabe der gleichen Stücklung unterschiedlichen Recyclingaufnah-
mebehältern 18 bis 22 unterschiedliche Wertscheine entnommen werden können.
[0093] Unter einem Wertscheinbündel wird daher im Rahmen der Anmeldung verstanden, dass bei diesem Wert-
scheinbündel genau festgelegt ist, welcher Wertschein welchem Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 entnommen
werden soll. Das temporär beste Wertscheinbündel ist hierbei dasjenige Wertscheinbündel, das während des in Zusam-
menhang mit Figur 4 beschriebenen Verfahrens zum jeweiligen Verfahrenszeitpunkt anhand von voreingestellten Kri-
terien das als bestes bewertete Wertscheinbündel darstellt. Nach Ablauf des gesamten Verfahrens wird das zu diesem
Zeitpunkt temporär beste Wertscheinbündel als optimales Wertscheinbündel gewählt und später über die Ein- und
Ausgabeeinheit 20 an die Bedienperson ausgegeben. Das optimale Wertscheinbündel ist hiermit dasjenige Wertschein-
bündel, das die voreingestellten Kriterien von allen zur Auszahlung des gewünschten Betrages möglichen Wertschein-
bündeln am besten erfüllt.
[0094] Als undefiniertes Wertscheinbündel ist insbesondere gemeint, dass zunächst noch nicht festgelegt ist, welcher
Wertschein welchem Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 zur Ausgabe des gewünschten Betrages entnommen werden
soll.
[0095] Anschließend wird im Schritt S102 durch die Steuereinheit 26 überprüft, ob ein mögliches Wertscheinbündel
zur Ausgabe des vorbestimmten Betrages ermittelt werden kann. Ist es nicht möglich, ein Wertscheinbündel zu ermitteln,
mit dessen Hilfe der gewünschte vorbestimmte Betrag oder kleiner Betrag als der vorbestimmte Betrag ausgegeben
werden kann, so wird das Verfahren im Schritt S106 fortgesetzt, in dem festgestellt wird, dass kein Wertscheinbündel
ausgegeben werden kann. Insbesondere wird über eine Anzeigeeinheit eine Mitteilung hierüber an die Bedienperson
ausgegeben, bevor das Verfahren im Schritt S108 beendet wird.
[0096] Wurde im Schritt S104 dagegen ermittelt, dass ein mögliches Wertscheinbündel ermittelt werden konnte, so
wird dieses mögliche Wertscheinbündel als temporär bestes Wertscheinbündel im Schritt S110 festgelegt.
[0097] Im Schritt S104 ermittelt die Steuereinheit 26, insbesondere mit Hilfe eines voreingestellten Kombinatorik-Al-
gorithmus, systematisch Wertscheinbündel und überprüft anhand voreingestellter Kriterien jeweils, ob dieses Wert-
scheinbündel geeignet ist, um zur Auszahlung des vorbestimmten Betrages ausgegeben zu werden. Sollte dies der Fall
sein, so wird ein mögliches Wertscheinbündel ausgewählt. Als Kriterium wird insbesondere der Gesamtbetrag des
ermittelten Wertscheinbündels berechnet und mit dem vorbestimmten Betrag verglichen. Ist der Gesamtwert des Wert-
scheinbündels kleiner oder gleich dem Gesamtwert, so wird in einem nächsten Schritt ermittelt, wie viele Wertschein-
transporte zur Ausgabe des Wertscheinbündels notwendig wären. Diese Anzahl der notwendigen Wertscheintransporte
wird mit einem voreingestellten Grenzwert verglichen, der die maximal erlaubte Anzahl an Wertscheintransporten zur
Ausgabe eines Wertscheinbündels angibt. Wenn auch dieser Vergleich ergibt, dass die Anzahl der notwendigen Wert-
scheintransporte kleiner als der Grenzwert ist, handelt es sich bei dem ermittelten Wertscheinbündel um ein mögliches
Wertscheinbündel und dieses mögliche Wertscheinbündel wird im Schritt S110 zunächst als temporär bestes Wert-
scheinbündel festgelegt. Wurde hingegen ermittelt, dass die Anzahl der notwendigen Wertscheintransporte über dem
Grenzwert liegt und/oder der Gesamtwert des ermittelten Wertscheinbündels größer als der vorbestimmte Betrag ist,
so handelt es sich bei dem ermittelten Wertscheinbündel nicht um ein mögliches Wertscheinbündel, das an die Bedien-
person ausgegeben werden könnte.
[0098] Nachdem das ermittelte mögliche Wertscheinbündel im Schritt S110 als temporär bestes Wertscheinbündel
festgelegt wurde, wird im Schritt S112 ermittelt, ob ein weiteres mögliches Wertscheinbündel existiert. Hierbei werden
insbesondere die gleichen Kriterien wie zuvor im Schritt S104 angewandt.
[0099] Sofern ein weiteres mögliches Wertscheinbündel im Schritt S112 ermittelt werden konnte, wird im Schritt S114
ermittelt, ob das weitere mögliche Wertscheinbündel besser ist als das zu diesem Zeitpunkt temporär beste Wertschein-
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bündel. Hierfür sind wiederum vorzugsweise eine Vielzahl von im Folgenden näher beschriebenen Kriterien festgelegt,
über die das mögliche Wertscheinbündel mit dem temporär besten Wertscheinbündel verglichen wird. Ergibt der Ver-
gleich im Schritt S114, dass das weitere mögliche Wertscheinbündel besser ist als das temporär beste Wertscheinbündel,
so wird das weitere mögliche Wertscheinbündel im Schritt S116 als temporär bestes Wertscheinbündel festgelegt, bevor
das Verfahren anschließend mit dem Schritt S112 fortgesetzt wird.
[0100] Wird im Schritt S114 dagegen ermittelt, dass das bisher temporär beste Wertscheinbündel besser ist als das
weitere mögliche Wertscheinbündel, so wird das temporär beste Wertscheinbündel beibehalten und das Verfahren
ebenfalls im Schritt S112 fortgesetzt.
[0101] Wenn im Schritt S112 ermittelt wird, dass ein weiteres mögliches Wertscheinbündel existiert, so wird das
Verfahren im Schritt S118 damit fortgesetzt, dass das zu diesem Zeitpunkt temporär beste Wertscheinbündel als opti-
males Wertscheinbündel festgelegt wird, das anschließend im Schritt S120 über die Eingabe- und Ausgabeeinheit 12
ausgegeben wird, bevor das Verfahren im Schritt S108 beendet wird.
[0102] Zur Ermittlung, welches der zu vergleichenden Wertscheinbündel das bessere Wertscheinbündel im Schritt
S114 ist, werden zunächst die Gesamtbeträge der zu vergleichenden Wertscheinbündel miteinander verglichen. Hierbei
gilt dasjenige Wertscheinbündel als besseres Wertscheinbündel, dessen Gesamtwert größer ist.
[0103] Sollten beide verglichenen Wertscheinbündel den gleichen Gesamtbetrag aufweisen, so dass anhand dieses
Kriteriums nicht entschieden werden kann, welches das bessere Wertscheinbündel ist, so wird in einem nächsten Schritt
die Anzahl der Wertscheine der Wertscheinbündel miteinander verglichen. Hierbei wird dasjenige Wertscheinbündel als
besseres Wertscheinbündel ausgewählt, das weniger Wertscheine aufweist.
[0104] Haben die beiden Wertscheinbündel auch die gleiche Anzahl an Wertscheinen, so wird in einem nächsten
Schritt ermittelt, wie viele Wertscheintransporte innerhalb der Vorrichtung 10, 100 zur Ausgabe der beiden Wertschein-
bündel jeweils notwendig wären. Hierbei wird dasjenige Wertscheinbündel als das bessere Wertscheinbündel angese-
hen, bei dem weniger Wertscheine innerhalb der Vorrichtung transportiert werden müssen.
[0105] Sollte auch dieses Kriterium nicht ausreichen, um festzulegen, welches Wertscheinbündel das bessere ist, so
wird insbesondere das zu diesem Zeitpunkt temporär beste Wertscheinbündel beibehalten und das Verfahren wird mit
dem Schritt S112 fortgesetzt.
[0106] Bei einer alternativen Ausführungsform können auch noch weitere Kriterien für die Beurteilung des besseren
Wertscheinbündels verwendet werden. Ebenso können auch nur ein Teil der zuvor genannten Kriterien verwendet
werden oder die Kriterien in einer anderen als der zuvor genannten Reihenfolge nacheinander abgearbeitet werden.
[0107] Durch das zuvor beschriebene Verfahren wird erreicht, dass nach Möglichkeit ein Wertscheinbündel ausge-
geben wird, dessen Gesamtbetrag exakt dem vorbestimmten Betrag entspricht, das möglichst wenige Wertscheine
umfasst und das möglichst schnell ausgegeben werden kann, da möglichst wenig Wertscheintransporte zur Ausgabe
notwendig sind.
[0108] Im Folgenden wird eine spezielle Ausführungsform des zuvor allgemein beschriebenen Verfahrens anhand
eines mathematischen Modelles beschrieben, dass das Verfahren näher verdeutlichen soll. Hierbei wird anstelle von
Wertscheinbündeln von Stückelungen gesprochen.
[0109] Eine Stückelung S = {S1,S2,...SM} wird als eine Menge der Teilstückelungen Si (1≤i≤M) einzelner Wertscheine
definiert, wobei M die Anzahl an Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 ist. Wie zuvor bereits beschrieben, kann es bei
Recyclingaufnahmebehältern 18 bis 22, bei denen eine Mischspeicherung erfolgt, vorkommen, dass ein Wertschein
einer benötigten Denomination von Wertscheinen anderer Denominationen verdeckt ist, d.h., in der Ausgabereihenfolge
Wertscheine der anderen Denominationen vor diesen angeordnet sind. Die jeweiligen Teilstückelungen Si sollen diese
Informationen enthalten und sind daher definiert als: 

[0110] Die Variable li entspricht hierbei der Anzahl der Wertscheine, die aus dem jeweiligen Recyclingaufnahmebe-
hälter i bewegt werden sollen. Die Position 1 entspricht dem in der Ausgabereihenfolge des jeweiligen Recyclingauf-
nahmebehälters 18 bis 22 ersten Wertschein, die Position 2 dem zweiten Wertschein in der Ausgabereihenfolge usw.
[0111] Die Variable aij (1≤i≤M,1≤j≤li) kann dabei die folgenden beiden Werte annehmen:

d 
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Der Wertschein auf der Position j innerhalb des Recyclingaufnahmebehälters i soll in dem ausgegebenen Wert-
scheinbündel erhalten sein,

d 

Der Wertschein an der Position j innerhalb des Recyclingaufnahmebehälters i soll in dem ausgegebenen Wert-
scheinbündel nicht enthalten sein.

[0112] Diese Wertscheine müssen aus dem Recyclingaufnahmebehälter i heraus in dem Zwischenbehälter transpor-
tiert werden, damit mindestens ein in der Ausgabereihenfolge nach diesem Wertschein angeordneter Wertschein, der
Teil des auszugebenden Wertscheinbündels ist, entnommen werden kann. Aus diesem Grund gilt die Gleichung ∀j|aij
=0 ∃k | k > j > aik = 1
[0113] Somit hat die Variable ali immer den Wert 1.
[0114] In der Steuereinheit 26 werden Daten mit den folgenden Informationen zumindest für alle Recyclingaufnah-
mebehälter 18 bis 22 gespeichert:

d 

Diese Variable entspricht der Anzahl an recyclingfähigen Wertscheinen, die aus dem Recyclingaufnahmebehälter
i entnommen werden können. In der Regel entspricht diese Zahl dem Bestand des Recyclingaufnahmebehälters i
an Wertscheinen.

d 

Diese Variable wij entspricht der Denomination des Wertscheins auf der Position j in der Ausgabereihenfolge des
Recyclingaufnahmebehälters i. Position 1 entspricht hierbei, wie bereits oben beschrieben, dem in der Ausgabe-
reihenfolge ersten Wertschein usw.

[0115] Für die weitere Ermittlung der Gesamtstückelung S sind folgende Funktionen definiert:

d B(S) entspricht dem Gesamtwert der Gesamtstückelung S und wird berechnet als 

d NT(S) repräsentiert die Anzahl der zur Ausgabe der Gesamtstückelung S notwendigen Wertscheintransporte und
wird nach der Formel 
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berechnet.

d NA(S) repräsentiert die Anzahl an Wertscheinen des entsprechenden Wertscheinbündels und wird nach folgender
Formel berechnet:

d NI(S) repräsentiert die Anzahl der intern, d.h. innerhalb der Vorrichtung 10, 100, bewegten Wertscheine. Die
Formel hierfür lautet: 

[0116] Zunächst wird ein undefiniertes Ergebnis als optimale Stückelung Sopt angenommen. Anschließend wird in
einer Schleife mit Hilfe eines in der Steuereinheit 26 hinterlegten Stückelungserzeugungs-Algorithmus eine gültige
Gesamtstückelung als Kandidat Sc generiert und mit der aktuellen optimalen Stückelung Sopt verglichen. Wird der
Kandidat Sc nach dem im Folgenden beschriebenen Vergleichskriterien als besser als die bis dahin aktuelle optimale
Stückelung Sopt angesehen, wird Sopt durch Sc ersetzt. Die Schleife wird solange wiederholt, bis die Steuereinheit 26
mit Hilfe des Stückelungserzeugungs-Algorithmus keinen weiteren Kandidaten Sc generieren kann. In diesem Fall re-
präsentiert Sopt die optimale Gesamtstückelung.
[0117] Der Stückelungserzeugungs-Algorithmus ist für die Generierung aller gültigen Gesamtstückelungen verant-
wortlich. Es werden in der Steuereinheit 26 Daten mit den folgenden Informationen gespeichert:

d Anzahl der auszahlungsfähigen Wertscheine aller Recyclingaufnahmebehälter i: Ni (1≤ i ≤ M)

d Denominationen sämtlicher auszahlungsfähiger Wertscheine in den Recyclingaufnahmebehältern i 

d gewünschter vorbestimmter Betrag B, der ausgezahlt werden soll

d maximale Anzahl an Wertscheinen, die zur Auszahlung des vorbestimmten Betrages B in der Vorrichtung 10, 20

bewegt werden dürfen 

[0118] Die Gesamtstückelung Sc ist dann eine gültige Stückelung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. 
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d.h., dass der vorbestimmte Betrag B höchstens so groß wie der Gesamtwert der Gesamtstückelung Sc ist.

2. 

d.h., dass die Anzahl der intern zu bewegenden Wertscheine für die Auszahlung des optimalen Wertscheinbündels

den Wert  nicht überschreiten darf.

[0119] Die Generierungen der Kandidaten der Stückelungen erfolgt unter Berücksichtigung der zuvor genannten
Bedingungen, insbesondere mit Hilfe von Verfahren der Kombinatorik. Die Kenntnis der bei der Schleife jeweils bisherigen
besten Stückelung bei der Generierung eines nächsten Kandidaten ermöglicht eine frühzeitige Eliminierung einer Vielzahl
von theoretisch möglichen Kombinationen, wodurch die Anzahl der mit Hilfe der Schleife auszuwertenden Kandidaten
verringert wird.
[0120] Der Vergleich zwischen Sopt und dem jeweiligen Kandidaten Sc erfolgt insbesondere nach den folgenden
Kriterien, wobei die Kriterien nacheinander ausgewertet werden und nur so viele Kriterien jeweils ausgewertet werden,
bis entscheiden werden kann, ob Sopt oder Sc die bessere Stückelung ist.

1. Jede Stückelung ist besser als die undefinierte Stückelung: 

2. Stückelung mit höherem Gesamtbetrag ist besser: 

3. Stückelung mit weniger auszugebenden Wertscheinen ist besser: 

4. Stückelung mit weniger insgesamt bewegten Wertscheinen ist besser: 

[0121] Nachdem die optimale Stückelung, d.h. das optimale Wertscheinbündel, nach dem zuvor beschriebenen Ver-
fahren ermittelt wurde, werden Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels zur Ein- und Ausgabeeinheit 12 trans-



EP 2 590 148 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

portiert, damit sie an die Bedienperson ausgegeben werden können. Hierbei werden die Wertscheine insbesondere
entsprechend des nachfolgend beschriebenen Verfahrens transportiert.
[0122] In einem ersten Schritt werden alle Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels, die in dem Zwischenspei-
cher, also dem ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 aufgenommen sind, zur Ein- und Ausgabeeinheit 12 transportiert.
Diejenigen Wertscheine, die in der Ausgabereihenfolge vor mindestens einem dieser Wertscheine angeordnet sind,
werden hierbei in dem Sammelaufnahmebehälter 16 transportiert, damit überhaupt die Wertscheine des optimalen
Wertscheinbündels aus dem Zwischenspeicher 18 entnommen werden können.
[0123] Anschließend werden schrittweise, d.h. Recyclingaufnahmebehälter 20, 22 für Recyclingaufnahmebehälter 20,
22, jeweils diejenigen Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels, die den jeweiligen Recyclingaufnahmebehältern
18 bis 22 aufgenommen sind zur Ein- und Ausgabeeinheit 12 transportiert, wobei die in der Ausgabereihenfolge vor
diesem Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordneten Wertscheine jeweils in den Zwischenspeicher 18
transportiert werden. In der Steuereinheit 26 werden insbesondere Daten mit Informationen darüber, welcher Wertschein
von welchem Recyclingaufnahmebehälter 20, 22 in den Zwischenspeicher 18 transportiert wurde, gespeichert.
[0124] Nachdem alle Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels zur Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert
wurden, werden diejenigen Wertscheine, die zuvor in dem Zwischenspeicher 18 aufgenommen wurden, wieder in den-
jenigen Recyclingaufnahmebehälter 20, 22 zurück transportiert, dem sie vorher entnommen wurden. Bei einer alterna-
tiven Ausführungsform können die in dem Zwischenspeicher 18 aufgenommenen Wertscheine auch nach dem in Ver-
bindung mit Figur 3 beschriebenen Verfahren auf die Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 verteilt werden.
[0125] Im Folgenden wird in Verbindung mit den Figuren 5 bis 11 anhand mehrerer Beispiele die Verteilung der
eingegebenen Wertscheine auf die Aufnahmebehälter 16 bis 22 und die Auszahlung verschiedener voreingestellter
Beträge beschriebenen. In Figur 5 ist hierbei die Konfiguration der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 dargestellt,
wobei in der zweiten Spalte jeweils die dem jeweiligen Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 zugeordneten Denomina-
tionen angegeben sind. So sind in dem ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 5r und 10r Wertscheine, in dem zweiten
Recyclingaufnahmebehälter 20 10r und 20r Wertscheine und in dem dritten Recyclingaufnahmebehälter 22
ausschließlich 50r Wertscheine aufgenommen. In der dritten Spalte ist eine ggf. voreingestellte bevorzugte Denomina-
tion, in der vierten Spalte der jeweilige Überdeckungswert und in der fünften Spalte ein ggf. voreingestellter Wert eines
Umschichtungspuffers angegeben.
[0126] Im Ausführungsbeispiel nach Figur 5 ist lediglich für den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 eine bevorzugte
Denomination, nämlich 5r, voreingestellt, wobei der Überdeckungswert auf 5 Wertscheine voreingestellt ist. Der erste
Recyclingaufnahmebehälter 18 dient ebenfalls als Zwischenspeicher, wobei ein Umschichtungspuffer von 5 Wertschei-
nen voreingestellt ist.
[0127] In Figur 6 ist eine Tabelle der Bestände der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 dargestellt, wobei in der
zweiten Spalte jeweils die Ausgabereihenfolge der aufgenommenen Wertscheine und in der dritten Spalte die Anzahl
der noch aufnehmbaren Wertscheine angegeben sind.
[0128] Im Folgenden wird beschrieben, wie mit Hilfe des Verfahrens nach Figur 3 ein Wertscheinbündel mit den
Wertscheinen 50r, 10r, 20r, 10r, 10r, 10r, 5r, 10r, 5r auf die Aufnahmebehälter 16, 18 bis 22 verteilt wird.
[0129] Der 50r Wertschein wird in dem dritten Recyclingaufnahmebehälter 22 aufgenommen, da dieser noch 5 Wert-
scheine aufnehmen kann und somit nicht voll ist und in ihm 50r Wertscheine sortenrein gespeichert werden.
[0130] Der erste 10r Wertschein wird in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 aufgenommen. Sowohl der erste
Recyclingaufnahmebehälter 18 als auch der zweite Recyclingaufnahmebehälter 20 sind für die Aufnahme von 10r
Wertscheinen vorgesehen und beide Recyclingaufnahmebehälter 18, 20 weisen auch noch freie Aufnahmekapazitäten
auf. Da für den zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 keine bevorzugte Denomination voreingestellt ist, wird dieser
dem ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 vorgezogen und somit als Zielspeicher für diesen 10r Wertschein bestimmt.
[0131] Der folgende 20r Wertschein des Bündels wird in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 aufgenommen,
da dieser noch nicht voll ist und 20r Scheine diesem Recyclingaufnahmebehälter zugeordnet sind.
[0132] Die folgende 10r Banknote wird ebenfalls in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 aufgenommen, da
dieser nicht vollständig befüllt ist und da bei ihm keine bevorzugte Denomination voreingestellt ist.
[0133] Der nun folgende 10r Wertschein des einzuzahlenden Wertscheinbündels wird in dem ersten Recyclingauf-
nahmebehälter 18 aufgenommen. Der zweite Recyclingaufnahmebehälter 20 hat durch die zuvor beschriebene Auf-
nahme des 10r Wertscheins, des 20r Wertscheins und des folgenden des 10r Wertscheins seine maximale Aufnah-
mekapazität erreicht, so dass dieser nicht mehr für die Aufnahme von Wertscheinen zur Verfügung steht. Somit bleibt
für die Aufnahme des 10r Wertscheins nur der Recyclingaufnahmebehälter 18 übrig.
[0134] Der nun folgende 10r Wertschein des einzuzahlenden Wertscheinbündels wird in dem Sammelaufnahmebe-
hälter 16 aufgenommen. Der 10r Wertschein kann in keinem der Recyclingaufnahmebehälter 18 bis 22 aufgenommen
werden, da der dritte Recyclingaufnahmebehälter 22 nur für die Aufnahme von 50r Wertscheinen bestimmt ist, der
zweite Recyclingaufnahmebehälter 20 bereits voll und in der Ausgabereihenfolge des Recyclingaufnahmebehälters 18
bereits 5 10r Wertscheine vor dem in der Ausgabereihenfolge ersten 5r Wertschein, also dem ersten Wertschein der
bevorzugten Denomination angeordnet sind. Durch die Aufnahme eines weiten 10r Wertscheins würde der voreinge-
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stellte Überdeckungswert überschritten.
[0135] Der nun folgende 5r Wertschein des eingezahlten Wertscheinbündels wird in dem ersten Zwischenspeicher
18 aufgenommen, da dieser noch nicht vollständig befüllt ist und für 5r Wertscheine konfiguriert ist.
[0136] Der nun folgende 10r Wertschein des eingegebenen Wertscheinbündels wird ebenfalls in dem ersten Recyc-
lingaufnahmebehälter 18 aufgenommen. Im Gegensatz zu dem letzten 10r Wertschein des eingegebenen Wertschein-
bündels kann dieser wieder in dem ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 aufgenommen werden, da durch die vorherige
Aufnahme des 5r Wertscheines dieser 5r Wertschein nun der erste Wertschein in der Ausgabereihenfolge ist und durch
die Aufnahme des 10r Wertscheins somit nicht der voreingestellte Überdeckungswert überschritten wird.
[0137] Der letzte Wertschein des eingegebenen Wertscheinbündels, also die 5r Banknote, wird in dem Sammelauf-
nahmebehälter 16 aufgenommen, da durch die vorherige Aufnahme von Wertscheinen des eingegebenen Wertschein-
bündels in den nur Recyclingaufnahmebehälter 18 nur 5 Wertscheine aufgenommen werden können, was dem Wert
des Umschichtungspuffers entspricht. Würde der 5r Wertschein somit in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18
transportiert werden, würde der Umschichtungspuffer unterschritten. Da der zweite und der dritte Recyclingaufnahme-
behälter 20, 22 nicht für die Aufnahme von 5r Wertscheinen bestimmt ist, kann dieser nur in dem Sammelaufnahme-
behälter 16 aufgenommen werden. Hierbei wird vorausgesetzt, dass der Sammelaufnahmebehälter 16 noch nicht voll-
ständig befüllt ist.
[0138] In Figur 7 ist eine Tabelle der Ausgabereihenfolge und somit der Bestände der Recyclingaufnahmebehälter
18, 20, 22 nach der zuvor beschriebenen Aufnahme der Wertscheine des eingegebenen Wertscheinbündels dargestellt.
[0139] In den Figuren 8 bis 11 sind die jeweiligen Wertscheintransporte zur Auszahlung eines bestimmten Betrages
von 5r, 25r, 40r oder 95r jeweils basierend auf der in Figur 7 dargestellten Ausgangssituation angegeben, wie diese
bei der Ermittlung des optimalen Wertscheinbündels gemäß Verfahren nach Figur 4 erfolgen würden.
[0140] Wenn bei den Beständen aus Figur 7 ein vorbestimmter Betrag von 5r ausgegeben werden soll, so würde das
Verfahren nach Figur 4 S1 = {1,1} zu einer optimalen Stückelung von S = S2 = { } S3 = { } führen, d.h., dass zur Ausgabe
von einem Betrag von 5r derjenige 5r Wertschein ausgegeben würde, der in dem ersten Aufnahmebehälter 18 an der
zweiten Stelle angegeben ist. Hierzu wird, wie Figur 8 zu entnehmen ist, zunächst der in der Ausgabereihenfolge des
ersten Recyclingaufnahmebehälters 18 als erstes angeordnete 10r Wertschein in den Sammelaufnahmebehälter 16
transportiert, da der Recyclingaufnahmebehälter 18 selbst der Zwischenspeicher ist und somit zur Entnahme des in der
Ausgabereihenfolge an zweiter Position angeordneten 5r Wertscheins der diesen 5r Wertschein überdeckende 10r
Wertschein in den Sammelaufnahmebehälter 16 transportiert werden muss. Anschließend wird der 5r Wertschein von
dem Recyclingaufnahmebehälter 18 zu der Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert. Der zuvor in den Sammel-
aufnahmebehälter 16 transportierte 10r Wertschein verbleibt in diesem.
[0141] In Figur 9 sind die Wertscheintransporte zur Auszahlung eines vorbestimmten Betrages von 25r wieder aus-
gehend von der Situation in Figur 7 dargestellt. Das Verfahren nach Figur 4 liefert S1 = {0,1} ein optimales Wertschein-
bündel S = S2 = {0,1} S3 = { } d.h., dass die 25r über den an zweiter Stelle in dem ersten Recyclingaufnahmebehälter
18 angeordneten 5r Wertschein und den an zweiter Stelle in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 angeordneten
20r Wertschein ausgegeben werden. Hierzu wird zunächst der erste Wertschein des Recyclingaufnahmebehälters 18
in den Sammelaufnahmebehälter 16 transportiert, bevor der zweite Wertschein des ersten Recyclingaufnahmebehälters
18 zur Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert wird. Anschließend wird der erste Wertschein des zweiten Recyc-
lingaufnahmebehälters 20 in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18, als den Zwischenspeicher, transportiert, bevor
der zweite Wertschein des zweiten Recyclingaufnahmebehälters 20 zur Ein- und Ausgabeeinheit 12 transportiert wird.
Als letztes wird der zuvor in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportierte Wertschein wieder zurück in den
zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 transportiert.
[0142] In Figur 10 sind die Wertscheintransporte für die Auszahlung eines vorbestimmten Betrages von 40r dargestellt,
wobei das Verfahren nach Figur 4 zu einem optimalen Wertscheinbündel 

führt, d.h., dass zur Ausgabe der 40r der erste und der zweite 20r Wertschein des zweiten Recyclingaufnahmebehälters
20 verwendet werden. Hierzu wird zunächst der erste Wertschein des zweiten Recyclingaufnahmebehälters 20 in den
ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportiert, bevor anschließend der zweite Wertschein des zweiten Recycling-
aufnahmebehälters 20 zur Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert wird. Danach wird der dritte Wertschein des
Recyclingaufnahmebehälters 20 in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportiert, bevor der vierte Wertschein
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des zweiten Recyclingaufnahmebehälters 20 zur Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert wird. Anschließend
werden die beiden zuvor in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportierten Wertscheine wieder zurück in
den zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 transportiert.
[0143] In Figur 11 sind die Wertscheintransporte zur Auszahlung eines vorbestimmten Betrages von 95r gezeigt,
wobei das Verfahren nach S1 = {0,1} Figur 4 das optimale Wertscheinbündel S = S2 = {0,1,0,1} S3 = {1} liefert. Zur
Auszahlung der 95r sollen somit der an zweiter Stelle in der Ausgabereihenfolge des ersten Recyclingaufnahmebehälters
18 angeordneter 5r Wertschein, die ersten beiden 20r Wertscheine des zweiten Recyclingaufnahmebehälters 20 und
der erste 50r Wertschein des dritten Aufnahmebehälters 22 ausgegeben werden.
[0144] Hierzu sind die folgenden Wertscheintransporte notwendig: Als erstes wird der erste Wertschein, also der 10r
Wertschein des ersten Recyclingaufnahmebehälters 18 in den Sammelaufnahmebehälter 16 transportiert, bevor dann
der zweite Wertschein, also der erste 5r Wertschein des ersten Recyclingaufnahmebehälters 18 zur Eingabe- und
Ausgabeeinheit 12 transportiert werden kann. Danach wird der erste Wertschein des zweiten Recyclingaufnahmebe-
hälters 20 in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportiert, bevor der zweite Wertschein des zweiten Recyc-
lingaufnahmebehälters 20 zur Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert wird. Danach wird der dritte Wertschein
des zweiten Recyclingaufnahmebehälters 20 in den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportiert, bevor der vierte
Wertschein des zweiten Recyclingaufnahmebehälters 20 zur Eingabe- und Ausgabeeinheit 12 transportiert wird.
[0145] Anschließend wird der erste Wertschein des dritten Recyclingaufnahmebehälters 22 zur Ein- und Ausgabe-
einheit 12 transportiert, bevor im letzten Schritt die beiden zuvor von dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter 20 in
den ersten Recyclingaufnahmebehälter 18 transportierten Wertscheine wieder zurück in den zweiten Recyclingaufnah-
mebehälter 20 transportiert werden.

Bezugszeichenliste

[0146]

10, 100 Vorrichtung
12 Eingabe- und Ausgabeeinheit
14 Sensoreinheit
16 Sammelaufnahmebehälter
18, 20, 22 Recyclingaufnahmebehälter
24 Transporteinheit
26 Steuereinheit
28, 30 Rollenspeicher
S10 bis S120 Verfahrensschritt

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Handhabung von Wertscheinen,
mit einer Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) zur Eingabe und Ausgabe von Wertscheinen,
einer Sensoreinheit (14) zur Ermittlung der Denomination der eingegebenen Wertscheine,
einer Transporteinheit (24) zum Transport von Wertscheinen,
einem Sammelaufnahmebehälter (16) zur Aufnahme von Wertscheinen, wobei dieser Sammelaufnahmebehälter
(16) derart ausgebildet ist, dass in ihm Wertscheine aller Denominationen eines voreingestellten Währungssatzes
aufnehmbar sind und dass dem Sammelaufnahmebehälter (16) mit Hilfe der Transporteinheit (24) nur Wertscheine
zuführbar sind, und
mit einem ersten Recyclingaufnahmebehälter (18) und mindestens einem zweiten Recyclingaufnahmebehälter (20),
denen mit Hilfe der Transporteinheit (24) Wertscheine zuführbar sind und aus denen aufgenommene Wertscheine
wieder entnehmbar und mit Hilfe der Transporteinheit (24) der Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) zuführbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuereinheit (26) vorgesehen ist, in der für jeden Recyclingaufnahmebehälter
(18, 20) gespeichert ist, welche Denominationen in ihm aufnehmbar sind, wobei in dem ersten Recyclingaufnah-
mebehälter (18) Wertscheine einer ersten und einer zweiten Denomination und in dem zweiten Recyclingaufnah-
mebehälter (20) Wertscheine einer dritten Denomination aufnehmbar sind,
dass die Steuereinheit (26) nach der Eingabe eines Wertscheins über die Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) in
Abhängigkeit der mit Hilfe der Sensoreinheit (14) ermittelten Denomination und in Abhängigkeit eines vorbestimmten
Einzahlungsalgorithmus dem eingegebenen Wertschein als Zielspeicher zur Aufnahme des eingegebenen Wert-
scheins die Eingabe- und Ausgabeeinheit (12), den Sammelaufnahmebehälter (16) oder einen der Recyclingauf-
nahmebehälter (18, 20) zuordnet,
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dass die Transporteinheit (24) den Wertschein in den Zielspeicher transportiert, und
dass die Steuereinheit (26) zur Ausgabe eines voreingestellten Betrags in Abhängigkeit dieses Betrags und in
Abhängigkeit eines vorbestimmten Auszahlungsalgorithmus ermittelt, welche Wertscheine welchen Recyclingauf-
nahmebehältern (18, 20) entnommen und über die Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) ausgegeben werden.

2. Vorrichtung (10, 100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein dritten Recyclingaufnah-
mebehälter (22), dem mit Hilfe der Transporteinheit (24) Wertscheine zuführbar sind und aus dem aufgenommene
Wertscheine wieder entnehmbar und mit Hilfe der Transporteinheit (24) der Eingabe- und Ausgabeeinheit (12)
zuführbar sind, vorgesehen ist, und dass in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter (20) Wertscheine der zweiten
und der dritten Denomination und in dem dritten Recyclingaufnahmebehälter (22) ausschließlich Wertscheine einer
vierten Denomination aufnehmbar sind.

3. Vorrichtung (10, 100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Spei-
cherelement der Steuereinheit (26) Programmdaten des Einzahlungsalgorithmus und Programmdaten des Auszah-
lungsalgorithmus gespeichert sind, und dass die Steuereinheit (26) bei der Einzahlung eines Wertscheins die Pro-
grammdaten des Einzahlungsalgorithmus und bei der Auszahlung die Programmdaten des Auszahlungsalgorithmus
abarbeitet.

4. Vorrichtung (10, 100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit (26)
in einem ersten Schritt die Ein- und Ausgabeeinheit (12) als Zielspeicher festlegt,
anschließend in einem zweiten Schritte die den aktuellen Bestand des Sammelaufnahmebehälters (16) mit dessen
maximaler Aufnahmekapazität vergleicht und den Sammelaufnahmebehälter (16) als Zielspeicher festlegt, wenn
dieser Vergleich ergibt, dass der aktuelle Bestand kleiner als die maximale Aufnahmekapazität ist,
anschließend in einem dritten Schritt überprüft, ob die Denomination des eingegebenen Wertscheins eine der
Denominationen ist, die dem erste Recyclingaufnahmebehälter (18) zugordnet sind, und den ersten Recyclingauf-
nahmebehälter (18) als Zielspeicher festlegt, wenn die Denomination des eingegebenen Wertscheins dem ersten
Recyclingaufnahmebehälter (18) zugeordnet ist und wenn der aktuelle Bestand des ersten Recyclingaufnahmebe-
hälters (18) geringer ist als seine maximale Aufnahmekapazität,
anschließend in einem vierten Schritt überprüft, ob die Denomination des eingegebenen Wertscheins eine der
Denominationen ist, die in dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter (20) zugeordnet sind und ob der aktuelle Be-
stand geringer ist als die maximale Aufnahmekapazität des zweiten Recyclingaufnahmebehälters (20), und
anschließend in einem fünften Schritt den zweiten Recyclingaufnahmebehälter (20) als Zielspeicher festlegt, wenn
der Vergleich im vierten Schritt ergeben hat, dass die Denomination des eingegebenen Wertscheins einer der dem
zweiten Recyclingaufnahmebehälter (20) zugeordneten Denominationen ist und dass der aktuelle Bestand geringer
ist als die maximale Aufnahmekapazität, und wenn im dritten Schritt nicht der erste Recyclingaufnahmebehälter
(18) als Zielspeicher festgelegt wurde.

5. Vorrichtung (10, 100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für mindestens
einen Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22), dem mindestens zwei Denominationen zugeordnet sind, für minde-
stens eine bevorzugte Denomination in der Steuereinheit (26) ein Überdeckungswert voreingestellt ist, der angibt,
wie viele Wertscheine einer anderen Denominationen, in der Ausgabereihenfolge vor dem in der Ausgabereihenfolge
ersten Wertschein der bevorzugten Denomination angeordnet sein dürfen, und dass die Steuereinheit (26) diesen
Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) nur dann als Zielspeicher für einen Wertschein einer von der bevorzugten
Denomination abweichenden Denomination festlegt, wenn durch die Aufnahme dieses Wertscheins in diesen Re-
cyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) der Überdeckungswert nicht überschritten wird.

6. Vorrichtung (10, 100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit (26) mit Hilfe des Auszahlungsalgorithmus in Abhängigkeit der Abweichung des Gesamtwertes der zur Aus-
zahlung bestimmten Wertscheine von dem vorbestimmten Betrag, der Anzahl der zum Auszahlen des vorbestimmten
Betrages auszugebenden Wertscheine, der Anzahl an zur Ausgabe des vorbestimmten Betrages notwendigen
Wertscheintransporte innerhalb der Vorrichtung (10, 100) und/oder der Bestände der Recyclingaufnahmebehälter
(18, 20, 22) an Wertscheinen der verschiedenen Denominationen festlegt, welche Wertscheine welchen Recycling-
aufnahmebehältern (18, 20, 22) entnommen und über die Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) ausgegeben werden.

7. Vorrichtung (10, 100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
heit (26) in Abhängigkeit der Bestände der Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) mindestens zwei mögliche
Wertscheinbündel ermittelt, mit der Hilfe der bestimmte Betrag zumindest näherungsweise, vorzugsweise exakt,
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auszahlbar ist, und dass die Steuereinheit (26) in Abhängigkeit mindestens eines voreingestellten Kriteriums aus
den möglichen Wertscheinbündeln ein optimales Wertscheinbündel ermittelt und die Transporteinheit (24) derart
ansteuert, dass diese die Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels zur Eingabe- und/oder Ausgabeeinheit
(12) transportiert.

8. Vorrichtung (10, 100) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (26) in Abhängigkeit
von mindestens zwei voreingestellten Kriterien, vorzugsweise in Abhängigkeit von mehr als zwei voreingestellten
Kriterien das optimale Wertscheinbündel ermittelt.

9. Vorrichtung (10, 100) nach einem der Ansprüche 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Kriterium bzw. die
Kriterien die Abweichung des Gesamtwertes des jeweiligen möglichen Wertscheinbündels von dem vorbestimmten
Betrag, die Anzahl der Wertscheine des jeweiligen möglichem Wertscheinbündels, die Anzahl an zur Ausgabe der
Wertscheine des jeweiligen möglichen Wertscheinbündels notwendigen Wertscheintransporte innerhalb der Vor-
richtung (10, 100) und/oder die Bestände der Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) an Wertscheinen der ver-
schiedenen Denominationen sind.

10. Vorrichtung (10, 100) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (26)
in Abhängigkeit mindestens eines voreingestellten Gültigkeitsmerkmals für ein mögliches Wertscheinbündel ermit-
telt, ob es sich bei dem möglichen Wertscheinbündel um ein gültiges Wertscheinbündel handelt, und dass die
Steuereinheit (26) ausschließlich die gültigen Wertscheinbündel bei der Ermittlung des optimalen Wertscheinbündels
berücksichtigt.

11. Vorrichtung (10, 100) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (26)
das optimalen Wertscheinbündel derart ermittelt, dass der Gesamtwert dieses Wertscheinbündels dem voreinge-
stellten Betrag entspricht.

12. Vorrichtung (10, 100) nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (26)
in einem ersten Schritt ein erstes gültiges Wertscheinbündel ermittelt und als temporär bestens Wertscheinbündel
festlegt,
in einem zweiten Schritt überprüft, ob ein weiteres gültiges Wertscheinbündel existiert,
wenn ein weiteres gültiges Wertscheinbündel existiert, diese weitere gültige Wertscheinbündel in einem dritten
Schritt mit dem temporär besten Wertscheinbündel vergleicht und in Abhängigkeit des voreingestellten Kriteriums
oder der voreingestellten Kriterien ermittelt, welches der beiden Wertscheinbündel bezogen auf das Kriterium bzw.
die Kriterien besser ist,
in einem vierten Schritt das weitere gültige Wertscheinbündel als temporär bestes Wertscheinbündel festlegt, wenn
der Vergleich im dritten Schritt ergeben hat, dass das weitere gültige Wertscheinbündel besser ist als das bis dahin
temporär beste Wertscheinbündel, und ansonsten das temporär beste Wertscheinbündel unverändert beibehält, und
solange die Schritte zwei bis vier wiederholt, bis kein weiteres gültiges Wertscheinbündel existiert, und anschließend
das dann temporär beste Wertscheinbündel als optimales Wertscheinbündel festlegt.

13. Vorrichtung (10, 100) nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Recycling-
aufnahmebehälter (18, 20, 22) als Zwischenspeicher dient, und dass Transporteinheit (24) diejenigen Wertschein
der andere Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22), die in der Ausgabereihenfolge des jeweiligen Recyclingauf-
nahmebehälters (18, 20, 22) vor einem Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnet sind zunächst in
diesen Zwischenspeicher (18) transportiert, und nach der Entnahme zumindest aller Wertscheine des optimalen
Wertscheinbündels, die in diesen Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) aufgenommen sind, wieder von dem
Zwischenspeicher (18) in die Recyclingaufnahmebehälter (18, 20, 22) transportiert.

14. Vorrichtung (10, 100) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (26) die Transporteinheit
(24) derart ansteuert, dass zunächst die Wertscheine des Zwischenspeichers (18), die in der Ausgabereihenfolge
des Zwischenspeicher (18) vor einem Wertschein des optimalen Wertscheinbündels angeordnet sind, in den Sam-
melaufnahmebehälter (16) transportiert, anschließend diesen Wertschein des optimalen Wertscheinbündels zur
Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) transportiert, danach, wenn alle Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels
aus dem Zwischenspeicher (18) entnommen sind, die Wertscheine des zweiten Recyclingaufnahmebehälters (20),
die in der Ausgabereihenfolge des zweiten Recyclingaufnahmebehälters (20) vor einem Wertschein des optimalen
Wertscheinbündels angeordnet sind, in den Zwischenspeicher (18) transportiert, anschließend diesen Wertschein
des optimalen Wertscheinbündels zur Eingabe- und Ausgabeeinheit (12) transportiert, Wertscheinbündels zur Ein-
gabe- und Ausgabeeinheit (12) transportiert, und danach, wenn alle Wertscheine des optimalen Wertscheinbündels
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aus dem zweiten Recyclingaufnahmebehälter (20) entnommen sind, die Wertscheine, die zuvor von dem zweiten
Recyclingaufnahmebehälter (20) in den Zwischenspeicher (18) transportiert wurden, wieder in den zweiten Recyc-
lingaufnahmebehälter (20) transportiert.

15. Vorrichtung (10, 100) nach einem der Ansprüche 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass für den Zwischen-
speicher (18) ein Befüllgrenze voreingestellt ist, und dass die Steuereinheit (26) einem eingegeben Wertschein
höchstens dann den Zwischenspeicher (18) als Zielspeicher zuordnet, wenn der aktuelle Bestand des Zwischen-
speichers (18) geringer ist als die Befüllgrenze.
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